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1. VORBEMERKUNGEN 

1.1 ANLASS DER NEUAUFSTELLUNG 

Der seit dem Jahr 1986 wirksame Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde He-

roldsbach soll angesichts der seither erfolgten und künftigen Gemeindeentwicklung neu auf-

gestellt und damit fortgeschrieben werden. Auch die Änderungen der gesetzlichen Vorgaben 

(BauGB-Novellen) und die Änderungen der landes- und regionalplanerischen Vorgaben erfor-

dern die Fortschreibung und Neuausrichtung der Gemeindeentwicklung. 

Der Auftrag zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes ging an die BFS+ GmbH ς Büro für 

Städtebau und Bauleitplanung in Bamberg. Der integrierte Landschaftsplan wird vom Büro 

Team 4 aus Nürnberg bearbeitet. 

 

1.2 INHALT UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN DES FLÄCHENNUTZUNGS- UND LANDSCHAFTSPLANES 

Nach § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) haben die Gemeinden in eigener Verantwor-

tung Bauleitpläne aufzustellen, um eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem 

Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten und 

um einen Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt sowie zum Schutz und der 

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen zu leisten (§ 1 Abs. 5 BauGB). Dazu zählen der 

Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und die Bebauungspläne (§ 1 Abs. 2 

BauGB). 

 

Im Flächennutzungsplan wird die "sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 

ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in 

Grundzügen dargestellt" (§ 5 Abs. 1 BauGB). Hierbei unterscheidet man nach der allgemeinen 

Art der baulichen Nutzung (§ 1 Abs. 1 BauNVO): 

 

1) Wohnbauflächen (W) 

2) Gemischte Bauflächen (M) 

3) Gewerbliche Bauflächen (G) 

4) Sonderbauflächen (S) 

 

und nach Ausstattung des Gemeindegebiets (§ 5 Abs. 2 Nr. 2-10 BauGB) 

2) Flächen für den Gemeinbedarf 

3) Flächen für den Verkehr (örtlich und überörtlich) 

4) Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen 

5) Grünflächen, wie Parkanlagen, Sportanlagen, Kinderspielplätze sowie Friedhöfe 

6) Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schäd-

liche Umweltauswirkungen (Bundes-Immissionsschutzgesetz) 

7) Flächen für die Wasserwirtschaft 
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8) Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder Rohstoffgewinnung 

9) Flächen für Land- und Forstwirtschaft 

10) Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

 

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) werden in § 1 die Ziele von Naturschutz und Land-

schaftspflege aufgestellt: 
 

"Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des 

Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich 

nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 

 

- die biologische Vielfalt, 

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und 

nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie, 

- die Vielfalt, Eigenheit und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 

 

auf Dauer gesichert sind." 

 

Der Landschaftsplan soll diese Ziele auf der Ebene der Gemeinde umsetzen. Er wird auf der 

Grundlage von § 9 und 11 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) aufgestellt:  

 

Darzustellen sind der vorhandene Zustand von Natur und Landschaft und seine Bewertung, 

der angestrebte Zustand von Natur und Landschaft sowie die hierfür erforderlichen Schutz-, 

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. 

 

Nach Durchführung des Aufstellungsverfahrens gemäß BauGB und durch die Integration des 

Landschaftsplanes in den Flächennutzungsplan erlangt der Landschaftsplan die Rechtsnatur 

des Flächennutzungsplanes (s. Kap. 1.1). 

 

 

AUFGABEN DER LANDSCHAFTSPLANUNG IN HEROLDSBACH 

 

Die Gemeinde Heroldsbach beabsichtigt, den Landschaftsplan als zukunftsorientiertes Pla-

nungsinstrument für eine weitere Entwicklung der Kommune zu erstellen. 

 

Durch die Fortschreibung des Landschaftsplanes sollen insbesondere 

 

- Möglichkeiten für landschaftsverträgliche Siedlungsflächen aufgezeigt, 

- wertvolle Landschaftsbereiche in ihrer Qualität erhalten und gesichert, 

- ein Pflegekonzept für wertvolle Landschaftsteile im Gemeindegebiet erstellt,  

- ein Biotopverbundsystem entwickelt, 
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- Möglichkeiten zur Nutzung staatlicher Förderprogramme (Vertragsnaturschutzpro-

gramm, Landschaftspflegeprogramm, Kulturlandschaftsprogramm) sowie  

- Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für die Siedlungsentwicklung aufgezeigt werden.  

 

Im Landschaftsplan werden die Grundlagen der Abwägung umweltschützender Belange sowie 

Möglichkeiten für Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen aufgezeigt. 

 

1.3 RECHTSVERBINDLICHKEIT UND GELTUNGSDAUER 

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan werden durch Gemeinderatsbeschluss aufgestellt. 

Als vorbereitender Bauleitplan ist der Flächennutzungs- und Landschaftsplan für die Ge-

meinde Heroldsbach und für die Träger öffentlicher Belange zwar bindend, hat für die einzel-

nen Bürger aber noch keine direkte Rechtsverbindlichkeit. Erst wenn auf Basis der Darstel-

lung im Flächennutzungs- und Landschaftsplan Bebauungs- und Grünordnungspläne aufge-

stellt und final als Satzung beschlossen und bekannt gemacht werden, entsteht eine unmittel-

bare Rechtsverbindlichkeit für jeden und ist Voraussetzung zur Anwendung des bodenrechtli-

chen Instrumentariums nach dem Baugesetzbuch. 

Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan ist für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren ausge-

legt, kann aber, bei Änderung der städtebaulichen Zielsetzungen oder Aufstellung von Bebau-

ungsplänen, jederzeit durch die Gemeinde geändert und ergänzt werden. 
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2. DARSTELLUNG UND ANALYSE DER PLANUNGSGRUNDLAGEN 

 

2.1 PLANUNGSVORGABEN 

2.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Nach § 8 des Raumordnungsgesetzes (ROG), ist in den Ländern der Bundesrepublik Deutsch-

land zum einen ein übergeordneter Raumordnungsplan für das Landesgebiet und zum ande-

ren Raumordnungspläne für die Teilräume der Länder aufzustellen. Die im Landesentwick-

lungsprogramm (LEP) festgelegten und in den Regionalplänen jeweils konkretisierten Ziele 

und Grundsätze der zukünftigen Raumordnung und -entwicklung müssen daher in die Aufstel-

lung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes gleichsam einfließen und von allen öffent-

lichen Stellen berücksichtigt werden. 

 

Nach dem Landesentwicklungsplan Bayern (Stand 2020) gehört die Gemeinde Heroldsbach im 

Süden des Regierungsbezirks Oberfranken zum Verdichtungsraum Forchheim und zählt als 

Grundzentrum in diesem Gebiet. 

 

¶ Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit [LEP 1.] 

Eines der Hauptziele der Herausforderungen der räumlichen Entwicklung Bayerns ist das 

Schaffen beziehungsweise der Erhalt von gleichwertigen Lebens- und Arbeitsbedingun-

gen in allen Teilräumen mit möglichst hoher Qualität. Dies lässt sich auch in den Grunds-

ätzen des ROG (§2 Abs. 2 Nr. 1 ROG) wiederfinden. Das Ziel von gleichwertigen Lebens- 

und Arbeitsbedingungen ist nicht fehlzuinterpretieren mit gleichen Lebens- und Arbeits-

bedingungen, da unterschiedliche soziokulturelle Strukturen und geodeterministische 

Faktoren keine Schaffung gleicher Lebens- und Arbeitsbedingungen zulassen. Vielmehr 

soll dieses Ziel der Chancengerechtigkeit aller Menschen dienen, d. h. die Bereitstellung 

αǾŜǊƎƭŜƛŎƘōŀǊŜ {ǘŀǊǘŎƘŀƴŎŜƴ ǳƴŘ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴά [B zu 1.1.1]. Demzufolge 

sollen, insbesondere im ländlichen Raum, Arbeitsplätze, Wohnraum sowie Einrichtungen 

der Daseinsvorsorge (z.B. Schulen, Krankenhäuser) und zur Versorgung mit Gütern bereit-

gestellt und gesichert werden. Zudem soll die räumliche Entwicklung Bayerns nachhaltig 

und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ansprüche aller Bevölkerungsgruppen 

und vor dem Hintergrund des demographischen Wandels [LEP 1.2] sowie unter dem As-

pekt der Ressourcenschonung [1.1.3 (G)] gestaltet werden.  

Ein weiteres wichtiges Ziel, das im Jahr 2011 auch in das BauGB aufgenommen wurde, ist 

es, den Anforderungen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen beziehungsweise die Vor-

sorge und der Schutz vor dem Klimawandel [1.3]. Hierbei sollen zum einen Vorsorgemaß-

nahmen zum Klimaschutz durch die Reduzierung des Energieverbrauchs getroffen werden 

sowie erneuerbare Energien [6.2] (Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft, Bioenergie, Tie-

fengeothermie) verstärkt erschlossen und genutzt werden. Zum anderen sollen Anpas-

sungsmaßnahmen für die möglichen Risiken und Folgen des Klimawandels, wie z.B. 
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Extremwetterereignisse, Überschwemmungen, Dürren etc., in den Planungen mitberück-

sichtigt und getroffen werden. Allgemein soll durch den Um- und Ausbau der Energieinf-

rastruktur [6.1] die Energieversorgung im Freistaat auf längere Sicht sichergestellt wer-

den. 

 

¶ Raumstruktur [LEP 2.] 

Im Freistaat Bayern soll eine räumliche ausgewogene, polyzentrale Entwicklung auf 

Grundlage des Zentralen-Orte-Systems angestrebt werden. Das zentralörtliche System in 

Bayern umfasst folgende Stufen: Grundzentren, Mittelzentren, Oberzentren, Regional-

zentren und Metropolen. In den zentralen Orten werden überörtliche Einrichtungen der 

Daseinsvorsorge gebündelt, um eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung in gu-

ter Erreichbarkeit zu gewährleisten. 

 

¶ Siedlungsstruktur [LEP 3.] 

[LEP 3.1]: Bauflächen sollen auf Grundlage einer nachhaltigen, ressourcenschonenden und 

flächensparenden Siedlungsentwicklung und unter Berücksichtigung des demographi-

schen Wandels, der ortsspezifischen Gegebenheiten sowie ökologischen, ökonomischen, 

sozialen und baukulturellen Aspekten, ausgewiesen werden. Zu beachten sind die Grunds-

ätze (G): Die Bauflächenausweisung soll sich an einer nachhaltigen und bedarfsorientier-

ten Siedlungsentwicklung orientieren unter besonderer Berücksichtigung des demografi-

schen Wandels und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natür-

lichen Ressourcen und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume. Flä-

chen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksich-

tigung ortsspezifischer Gegebenheiten angewendet werden.  

[3.2]: Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Ziel (Z): Die vorhandenen Potentiale der 

Innenentwicklung, d.h. die Nutzung von Baulandreserven, Brachflächen und leerstehen-

der Bausubstanz sowie die Möglichkeit einer Nachverdichtung, sind einer Entwicklung 

nach außen hin vorzuziehen. 

[3.3]: Eine Zersiedlung der Landschaft, auch eine ungegliederte bandartige Siedlungsstruk-

tur sollen vermieden (G) und stattdessen eine kompakte, zusammenhängende Siedlungs-

struktur angestrebt werden. (Z): Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an 

geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. 

 

¶ Mobilität und Verkehr [LEP 4.] 

Im Freistaat Bayern, verstärkt auch im ländlichen Raum, soll durch Aus-, Um- und Neubau-

maßnahmen eine leistungsfähige und flächendeckende Verkehrsinfrastruktur, sowohl im 

Straßen- als auch im öffentlichen Personennahverkehr, eingerichtet und erhalten werden. 

Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur soll durch neue Mobilitätsformen nachhaltig er-

gänzt werden. Zudem soll Bayern in das internationale und nationale Verkehrswegenetz 

besser eingebunden werden [4.1.2]. 



Neuaufstellung Flächennutzungs - und Landschaftsplan Gemeinde Heroldsbach  

Begründung 

 

 
10 

 

¶ Wirtschaft [LEP 5.] 

Im Fokus des LEPs liegt zudem der Erhalt und die Verbesserung der günstigen Vorausset-

zungen, die Bayern zu einem der stärksten Industrie- und Dienstleistungsstandorte Euro-

pas gemacht haben, um die für alle Teilräume unerlässlichen kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen sowie land- und forstwirtschaftlichen Betriebe als Arbeitgeber auf 

Dauer zu sichern und eine ausreichende Arbeitsplatzversorgung zu garantieren. 

 

¶ Energieversorgung [LEP 6.] 

Im Freistaat Bayern soll die Energieversorgung durch den Um- und Ausbau der Energiein-

frastruktur weiterhin sichergestellt werden und klimaschonend erfolgen. Hierzu gehören 

insbesondere Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung, Energienetze sowie Ener-

giespeicher. Zusätzlich sollen Potenziale der Energieeinsparung und Energieeffizienzstei-

gerung durch eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung genutzt werden.  

Darüber hinaus sind erneuerbare Energien dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu er-

schließen und zu nutzen. 

 

¶ Freiraumstruktur [LEP 7.] 

Zu den fachlichen Vorgaben für die Natur und Landschaft gehören insbesondere: 

 

- Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum 

des Menschen erhalten und entwickelt werden. [7.1.1] 

 

- Gebiete mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege sind in den 

Regionalplänen als landschaftliche Vorbehaltsgebiete festzulegen. [7.1.2] 

 

- In freien Landschaftsbereichen sollen nur unverzichtbare Infrastruktureinrichtungen 

verwirklicht und diese möglichst gebündelt werden. Durch deren Mehrfachnutzung 

soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft möglichst vermindert werden. Un-

zerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden. Freileitungen, Windkraft-

anlagen und andere weithin sichtbare Bauwerke sollen insbesondere nicht in schutz-

würdigen Tälern und auf landschaftsprägenden Geländerücken errichtet werden. 

[7.1.3] 

 

- In den Regionalplänen sind regionale Grünzüge zur Gliederung der Siedlungsräume, 

zur Verbesserung des Bioklimas oder zur Erholungsvorsorge festzulegen. In diesen 

Grünzügen sind Planungen und Maßnahmen, die die jeweiligen Funktionen beein-

trächtigen, unzulässig. Insbesondere in verdichteten Räumen sollen Frei- und 
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Grünflächen erhalten und zu zusammenhängenden Grünstrukturen mit Verbindung 

zur freien Landschaft entwickelt werden. [7.1.4] 

 

- Ökologisch bedeutsame Naturräume sollen erhalten und entwickelt werden. Insbe-

sondere sollen Gewässer erhalten und renaturiert, geeignete Gebiete wieder ihrer na-

türlichen Dynamik überlassen und ökologisch wertvolle Grünlandbereiche erhalten 

und vermehrt werden. [7.1.5] 

 

- Lebensräume für wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen gesichert und insbeson-

dere auch unter dem Aspekt des Klimawandels entwickelt werden. Die Wanderkorri-

dore wildlebender Arten an Land, im Wasser und in der Luft sollen erhalten und wieder 

hergestellt werden. Ein zusammenhängendes Netz von Biotopen ist zu schaffen und 

zu verdichten. [7.1.6] 

 

Das Wasser [7.2.1] als wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil des Naturhaushalts 

und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie das Grundwasser [7.2.2] zur Trinkwas-

serversorgung soll auf Dauer geschützt und gesichert werden. Weiterhin sind speziell im 

Bereich des Hochwasserschutzes [7.2.5] Maßnahmen zu treffen, um die Risiken größt-

möglich einzudämmen. 

 

¶ Soziale und kulturelle Infrastruktur [LEP 8.] 

Abschließend ist für das Schaffen oder den Erhalt von gleichwertigen Lebens- und Arbeits-

bedingungen eine ausreichende, flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung mit 

sozialer und kultureller Infrastruktur von Nöten. Zu diesen Einrichtungen der Daseinsvor-

sorge zählen: Sozialwesen (z.B. Altenpflegeeinrichtungen; 8.1), Gesundheit (z.B. Ärzte, 

Physiotherapie; 8.2), Bildung (z.B. Schulen; 8.3) und Kultur (z.B. UNESCO-Weltkulturerbe, 

Bibliotheken, Theater; 8.4). Um diese Versorgung auch längerfristig gewährleisten zu kön-

nen, sollen bei Bedarf interkommunale Kooperationen [8.1 (G)] eingegangen werden. 
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2.1.2 Regionalplan "Oberfranken-West" (4) 

Der Regionalplan der Planungsregion 4 ς "Oberfranken-West" ist am 01.06.1988 in Kraft ge-

treten. Seitdem wird er laufend fortgeschrieben und damit an neue Entwicklungen angepasst. 

Als langfristiges Ordnungs- und Entwicklungskonzept konkretisiert er die Ziele der Raumord-

nung und Landesplanung für die Region Oberfranken-West. 

 

 
Abbildung 1: Regionalplan Oberfranken-West. Strukturkarte (Ausschnitt) 
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A I Übergeordnetes Leitbild 

Die Region Oberfranken-West soll insgesamt und in ihren Teilräumen so entwickelt werden, 

dass ihre Eigenarten und Vorzüge erhalten und vorrangig zugunsten der Bevölkerung und der 

wirtschaftlichen Entwicklung der Region eingesetzt werden. Hierzu soll die Attraktivität, Kon-

kurrenzfähigkeit und Wirtschaftskraft durch folgende Maßnahmen erhalten, weiterentwickelt 

und gestärkt werden: 

 

¶ Abbau der Disparitäten zwischen den verschiedenen Teilregionen (Süd-Nord-Gefälle) 

und Stärkung der inneren Verflechtung 

¶ Verstärkung der Anziehungskraft der Region als Lebens-, Arbeits- und Erholungsraum 

¶ Erhöhtes, breit gefächertes und qualitativ verbessertes Arbeitsplatz- und Berufsaus-

bildungsangebot 

¶ Nachhaltige Leistungsfähigkeit der natürlichen Lebensgrundlagen: wirksamer Aus-

gleich zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Schutz der natürlichen Le-

bensgrundlagen 

 

 

A II Raumstrukturelle Entwicklung der Region und ihrer Teilräume 

Die Teilräume der Planungsregion Oberfranken-West unterscheiden sich in ihrer Struktur, d.h. 

in der Bevölkerungsdichte, der Art und Struktur der Arbeitsmärkte, der infrastrukturellen Aus-

stattung und der naturräumlichen Voraussetzungen, sehr stark. Daher wird im Regionalplan 

Oberfranken-West grundsätzlich unterschieden zwischen Verdichtungsräumen, ländlicher 

Raum und ehemaligem Zonenrandgebiet. 

 

Gemäß Zielkarte 1 "Raumstruktur" befindet sich die Gemeinde Heroldsbach im Verdichtungs-

raum Forchheim, in unmittelbarer Grenze zur äußeren Verdichtungszone des Planungsver-

bands Region Nürnberg. Dieser Bereich zeichnet sich als Raum mit besonderem Handlungs-

bedarf aus. Im Vordergrund steht dabei die Erhöhung und qualitative Verbesserung des Ar-

beitsplatzangebots im industriell-gewerblichen und im Dienstleistungsbereich. Zudem soll auf 

eine Verringerung negativer Verdichtungsfolgen, wie Luftverunreinigung, Lärmbelästigung 

und Überlastung des Verkehrsnetzes hingewirkt werden. Damit einher geht eine günstige Zu-

ordnung von Wohn- und Arbeitsstätten sowie Versorgungseinrichtungen und die Entwicklung 

des öffentlichen Personennahverkehrs als attraktive Alternative zum Individualverkehr.  

 

 

Ökologisch-funktionelle Raumgliederung 

Die natürlichen Lebensgrundlagen sind in der Region und in ihren Teilräumen nachhaltig zu 

schützen, zu erhalten und zu verbessern. Nach Begründungkarte 2 des Regionalplans wird die 

Gemeinde Heroldsbach der Naturräumlichen Einheit "113 Mittelfränkisches Becken" zugeord-

net. 
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Abbildung 2:  Regionalplan. Begründungskarte 2 "Naturräumliche Gliederung" 

 

 

A III Zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte 

In den Regionalplänen werden die Grundzentren und die Nahbereiche aller Zentralen Orte 

festgelegt.  

Heroldsbach ist ein Grundzentrum und gemeinsam mit der Gemeinde Hausen stellen die bei-

den zentrale Doppel- oder Mehrfachorte dar. Diese werden ausgewiesen, um gemeinsam ein 

umfassendes Angebot an zentralörtlichen Einrichtungen der Grundversorgung für die Einwoh-

ner im Nahbereich dauerhaft vorzuhalten. Einrichtungen der Grundversorgung sind z.B. 

¶ Bildung: Grundschule, Mittelschulen, Angebote der Erwachsenenbildung 

¶ Soziales und Kultur: ambulante Pflege und ambulante medizinische Versorgung, Bibli-

otheken, Einrichtungen für den Breitensport, Kinder, Jugend, Familien und Senioren. 

¶ Wirtschaft: Ausreichendes Einzelhandelsangebot zur Deckung des über die örtliche 

Nahversorgung hinausgehenden Bedarfs, Bankfiliale, Postpoint bzw. -filiale. 

¶ Verkehr: qualifizierter ÖPNV-Knotenpunkt. 

 

Außerdem soll gemäß des Regionalplanes im Versorgungs- und Siedlungskern der beiden Ge-

meinde die Grundversorgungsfunktion für den Nahbereich gesichert und bedarfsgerecht wei-

ter ausgebaut werden. Zudem sollen weitere nichtlandwirtschaftlicher Arbeitsplätze geschaf-

fen werden [2.1.2]. 
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B I Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage und Wasserwirtschaft  

 

Als landschaftliches Leitbild wird im Regionalplan festgehalten, dass die Naturräume der Re-

gion in ihrer jeweiligen Eigenart und Funktion langfristig gesichert, gepflegt und entwickelt 

werden sollen. Neben gewerblich-industriell geprägten Wirtschaftsräumen soll die Vielfalt 

bäuerlicher Kultur- und Siedlungslandschaften sowie der historischen Kulturlandschaft erhal-

ten bleiben. (B I 1.1) 

Die einzelnen Naturgüter sollen nachhaltig genutzt werden (B I 1.2), d.h. die Verluste an Bo-

denflächen durch Versiegelung sind so gering wie möglich zu halten, stattdessen sollen Bau-

landreserven mobilisiert werden. Grund- und Oberflächenwasser soll vor schädlichen Einwir-

kungen und Belastungen z.B. durch Eingriffe in die Landschaft oder eine nicht gute fachliche 

Praxis entsprechender Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln bewahrt werden. 

Gewässer und Uferbereiche sollen als Lebensräume von Pflanzen und Tieren erhalten und ggf. 

renaturiert werden. Für die lufthygienische Situation wird insgesamt eine Verbesserung ange-

strebt. Standorttypische Lebensräume von wildlebenden Pflanzen- und Tierarten sollen gesi-

chert und vor Eingriffen geschützt werden. 

 

Für die Pflege und Entwicklung der Landschaft werden folgende Ziele formuliert (B I 1.3): 

 

Im Siedlungsbereich: 

- keine Beeinträchtigung landschaftlich wertvoller Bereiche durch Siedlungsentwicklung 

- Gestaltung der Ortsränder sowie Industrie- und Gewerbegebiete (insb. in Naturparken 

und in Fremdenverkehrsgebieten), dass sie das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen 

- Erhalt und Neuanlage von Grün- und Freiflächen sowie wertvoller Baumbestände 

(insb. in den Verdichtungsräumen und an den Entwicklungsachsen) 

 

In der freien Landschaft: 

- naturnaher Erhalt der Fließgewässer mit ihren Talräumen; Erhalt oder Wiederherstel-

lung der Ufervegetation und des im Überschwemmungsbereich liegenden Grünlands 

- Berücksichtigung der Belastbarkeit des Naturhaushaltes bei der Anlegung von Erho-

lungseinrichtungen an Gewässern 

- stärkere Durchgrünung landwirtschaftlich intensiv genutzter Gebiete unter Berück-

sichtigung der Belange der Landwirtschaft 

- Aufforstungen nur unter Abwägung der Belange des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege; Erhalt der Laub- und Mischwälder; Anreicherung der Nadelholzbestände 

(mit Ausnahme der wertvollen Flechten-Wintergrün-Kiefernwälder im Naturraum Mit-

telfränkisches Becken) mit Laubhölzern 

- keine Beeinträchtigung gemeindenaher Wälder in den Verdichtungsräumen durch die 

Siedlungsentwicklung 
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- Beseitigung von Landschaftsschäden vorrangig in den landschaftlichen Vorbehaltsge-

bieten 

 

Die Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (B I 1.4) sollen durchgeführt 

werden, um Erholungsgebiete zu erhalten und zu pflegen, um Landschaftsschäden zu vermei-

den und zu beseitigen, als Ausgleich für Eingriffe in die Landschaft und bei ausgedehnten Nut-

zungsänderungen, insbesondere beim Abbau von Bodenschätzen und bei größeren Maßnah-

men im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, zur Verbesserung der ökologischen Vielfalt, zur Er-

haltung und Anreicherung von Landschaftselementen und -strukturen in Siedlungsbereichen. 

 

In Zielkarte 3 "Landschaft und Erholung" werden zur Sicherung der Landschaft (B I 1.5) ver-

schiedene schutzwürdige Bereiche festgesetzt; darunter landschaftliche Vorbehaltsgebiete, 

regionale Grünzüge und Trenngrün. 

 

 
Abbildung 3: Regionalplan. Karte 3 "Landschaft und Erholung" 

 

LANDSCHAFTLICHE VORBEHALTSGEBIETE  

Landschaftliche Vorbehaltsgebiete sind keine Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzrechts, 

dennoch soll darin der Sicherung und Erhaltung besonders schutzwürdiger Landschaftsbe-

standteile bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein beson-

deres Gewicht beigemessen werden [B I 1.5.1]. Im Gemeindegebiet von Heroldsbach sind v.a. 

die Waldgebiete als Vorbehaltsgebiete ausgewiesen (48 'Untere Mark und Talraum der Aisch') 

 

TRENNGRÜN 

Das Zusammenwachsen benachbarter Siedlungseinheiten sowie die Entstehung bandartiger 

Siedlungsstrukturen sind durch die Erhaltung und Sicherung der dazwischen liegenden Freiflä-

chen zu vermeiden. Solche Freiflächen werden als Trenngrün [B I 1.5.2] bezeichnet und im 

Regionalplan ausgewiesen. Im gemeinsamen Grundzentrum Heroldsbach/Hausen zwischen 

den Ortsteilen Thurn und Hausen befindet sich ein Trenngrün.  
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B II Gewerbliche Wirtschaft und Dienstleistungen 

 

Ein Hauptziel der regionalen Entwicklung in Oberfranken-West ist die Verbesserung der Wirt-

schaftsstruktur durch eine regionale und sektorale Stärkung der Wirtschaftsstruktur. 

Hierbei soll im Süden Oberfranken-Wests vor allem der Entlastungsfunktion für den großen 

Verdichtungsraum Nürnberg/ Fürth/ Erlangen Rechnung getragen werden. 

In allen Teilen der Region soll eine Ausweitung des Arbeitsplatzangebotes angestrebt werden. 

Insbesondere soll auf eine weitere qualitative Verbesserung der Arbeitsplätze in allen Wirt-

schaftsbereichen hingewirkt werden. Dies gilt vor allem für die Ansiedlung von zur Dezentra-

lisierung vorgesehenen staatlichen Einrichtungen und Behörden. 

 

 

B III Soziale und kulturelle Infrastruktur 

 

In der Region Oberfranken-West sind das Errichten, das Sichern sowie der langfristige Erhalt 

und Ausbau der Kindergärten und -horte, Jugendheime und -räume, der kulturellen Begeg-

nungsstätten, der historischen Vereine und Heimatvereine, der stationären oder mobilen Bü-

chereien, der allgemeinen Sportanlagen sowie der Einrichtungen des Gesundheitswesens 

auch unter starker Berücksichtigung des Denkmalschutzes anzustreben. 

 

 

B IV Land- und Forstwirtschaft  

 

Obwohl sie ihre Rolle als Primärproduktion im Rahmen der Wirtschaftsstruktur der Region 

verloren hat, soll dennoch in allen Teilräumen der Region eine funktionsfähige Landwirtschaft 

erhalten werden (B IV 1). Vor allem im Randbereich der Siedlungs- und Versorgungskerne 

zentraler Orte soll darauf hingewirkt werden, dass in den zwischen den Siedlungseinheiten zu 

erhaltenen Freiflächen möglichst zusammenhängende größere Bereiche der Landwirtschaft 

vorbehalten bleiben. 

Zusätzlich soll die Erhaltung und Wiederherstellung gesunder Wälder in der gesamten Region 

angestrebt werden (B IV 2.1). Die Waldflächen spielen in der Gemeinde Heroldsbach aufgrund 

der herausragenden Bedeutung für Klima, Luftreinigung, Wasserhaushalt, Arten- und Bio-

topschutz sowie für die Erholung in der Region eine relevante Rolle. Deshalb wird im Regio-

nalplan der Erhalt der Flächensubstanz des Waldes, die Wiederherstellung gesunder Wälder 

und das Entgegenwirken umfangreicher Waldschäden durch geeignete und wirksame Maß-

nahmen angestrebt. Solche Wälder, die aufgrund ihrer Lage in Verdichtungsräumen und wald-

armen Bereichen, flächenmäßigen Ausdehnung sowie ihrer außergewöhnlichen Bedeutung 

für das Klima, den Wasserhaushalt etc., erhalten werden müssen, können nach dem Bayeri-

schen Waldgesetz (BayWaldG: Abschnitt II. Artikel 11) zu Bannwäldern erklärt werden. Dort 

sind selbst genehmigte Rodungen nur mit direkt angrenzender, annähernd gleichwertiger 
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Ersatzaufforstung möglich. Ein Teil der im Süden der Gemeinde Heroldsbach befindlichen 

Waldflächen, der sogenannte Marktwald, ist als Bannwald ausgewiesen.  

 

Auf die Erhaltung uƴŘ ²ŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǊ ¢ŜƛŎƘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ώΧϐ ǎƻƭƭ ƘƛƴƎŜǿƛǊƪǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǎƻπ

weit nicht Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie der Wasserwirtschaft 

entgegenstehen.  

 

 

B V Technische Infrastruktur  

 

Grundsätzlich soll ein integriertes Gesamtverkehrssystem unter Kooperation und Koordina-

tion mit den angrenzenden Regionen sowie unter Abstimmung der Belange des öffentlichen 

Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Individualverkehrs (IV) weiterentwickelt werden, um 

zum einen die Erreichbarkeit der zentralen Orte v.a. für Wirtschaftsverkehr und den ÖPNV zu 

verbessern und zum anderen die Verkehrssicherheit v.a. für den Rad- und Fußverkehr zu er-

höhen. Dabei sollen auch die Belange der Bevölkerungsgruppen mit eingeschränkter Mobilität 

stark mitberücksichtigt werden. Allgemein wird zudem darauf gezielt, den Anteil des ÖPNV 

und des nicht motorisierten Individualverkehrs gegenüber dem motorisierten IV zu erhöhen. 

Das Grundkonzept des Radverkehrs legt fest, dass das überörtliche und örtliche Radwegenetz 

ergänzt und gepflegt werden soll, um ein möglichst lückenloses Netz herzustellen, das wei-

testgehend frei von Gefahrenstellen ist und dass die Qualität der Radwege an sich verbessert 

wird. 

Radwanderer aus den Städten sollen in die freie Natur geführt werden und die Erholungsfunk-

tion der einzelnen Teilräume sowie deren Erreichbarkeit sollen gefördert werden. 

Die Entwicklung eines regionalen Gesamtkonzepts unter Einbeziehung der staatlichen Rad-

wegeprogramme und des "Bayernnetz für Radler" ist anzustreben. 

 

 

B VI Siedlungswesen 

 

Die Siedlungstätigkeit soll sich in allen Gemeinden der Region in der Regel im Rahmen einer 

organischen Entwicklung vollziehen. Die gewachsenen Siedlungsstrukturen sollen durch Kon-

zentration der Siedlungstätigkeit auf geeignete Siedlungseinheiten weiterentwickelt werden. 

Dabei soll Rücksicht auf das Landschaftsbild und die Belastbarkeit des Naturhaushaltes ge-

nommen werden. 
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2.2 RÄUMLICHER ÜBERBLICK 

Die Gemeinde Heroldsbach liegt im oberfränkischen Landkreis Forchheim. Die dazugehörigen 

Ortsteile sind Thurn, Oesdorf und Poppendorf. An das Gemeindegebiet grenzt im Nordosten 

die Gemeinde Hausen und im Südwesten die Gemeinde Hemhofen an. Die Luftlinienentfer-

nung zum weiter östlich gelegenen Oberzentrum Forchheim beträgt rund 5 km. 

 

 
Abbildung 4: RPV Region Oberfranken-West (4): Begründungskarte 1 "Nahbereiche" 

 

Im Zuge der Unterteilung Bayerns in Planungsregionen im Jahr 1972 wurde die Gemeinde der 

Planungsregion 4 "Oberfranken-West" zugeordnet. 

 

Im Regionalplan ist die Gemeinde Heroldsbach mit der Nachbargemeinde Hausen als zentraler 

Doppel-/Mehrfachort gekennzeichnet und stellt somit ebenfalls ein Grundzentrum dar. 
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FLÄCHENNUTZUNG 

Am 31.12.2022 zählte die Gemeinde Heroldsbach insgesamt 5.147 Einwohner auf einer Ge-

samtfläche von knapp 1.561 ha. Diese Fläche gliederte sich nach den Angaben des Bayerischen 

Landesamt für Statistik folgendermaßen auf:  

 

Tabelle 1: Flächennutzung der Gemeinde Heroldsbach 

Flächenart 
Heroldsbach Oberfranken 

2018 2022 in % 2022 / in % 

Wohnbaufläche 105 110 7,1 3,3 

Industrie- und Gewerbefläche 13 13 0,8 1,4 

Flächen gemischter Nutzung 26 26 1,7 1,5 

Sport-, Freizeit und Erholungsflächen 37 37 2,4 0,9 

Verkehrsflächen, Wege u. Plätze 79 78 5,0 4,6 

Landwirtschaftsflächen 374 371 23,8 42,5 

Waldflächen 828 832 53,3 40,1 

Abbauland (Halden, Tagebau) - - - 0,2 

Gehölze, Heide, Moor, Sumpf 8 7 0,4 1,5 

Unland, vegetationslose Fläche 53 49 3,1 2,5 

Wasserflächen 28 28 1,8 1,0 

Flächen anderer Nutzung 10 10 0,6 0,5 

darunter Siedlungs- und Verkehrsfläche 270 274 17,6 12,2 

Gebietsfläche insgesamt in ha ca. 1.561 ca. 1.561  723.112 

Anmerkung: die übergeordnete Kategoriegruppe "Siedlungs- und Verkehrsfläche" ist eine Zusammenfassung der 

Kategorien Wohnbaufläche, Industrie- und Gewerbefläche, Flächen gemischter Nutzung, Flächen anderer Nut-

zung, Verkehrsflächen sowie Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen 

 

Auffällig ist der Anteil der Wohnbaufläche der Gemeinde Heroldsbach im Vergleich zum ober-

fränkischen Durchschnitt im Jahr 2022. Dieser liegt mit 7 % fast doppelt so hoch wie der Ver-

gleichswert (3,3 %). Somit ist auch der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche mit 17,6 % in 

der Gemeinde vergleichsweise hoch. Beachtlich ist zudem der Anteil der Waldfläche, der in 

Heroldsbach mehr als die Hälfte der Gesamtfläche ausmacht. Auch im Vergleich zu Oberfran-

ken mit einem Waldflächenanteil von 40,1 % liegt die Gemeinde mit 53,3 % deutlich über dem 

oberfränkischen Durchschnitt. Die restlichen dargestellten Kategorien (Landwirtschafts-, Was-

serflächen und übrige Nutzungsarten) ergeben zusammen einen Anteil an der Flächennutzung 

Heroldsbach von rund 30 % bzw. 456 ha im Jahr 2022. 
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Abbildung 5: Vergleich der Flächennutzung Heroldsbach, Oberfranken und Bayern (2022) 
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2.3 NATÜRLICHE GRUNDLAGEN 

2.3.1 Naturraum und Landschaftsstruktur, Geologie und Boden 

Die Gemeinde Heroldsbach liegt im Naturraum Fränkisches Keuper-Liasland und der Einheit 

Mittelfränkisches Becken. In Verfeinerung der naturräumlichen Gliederung Bayerns werden 

im Flächennutzungsplan und Landschaftsplan ökologische Raumeinheiten ausgeschieden 

(Karte 2). 

 

Diese ökologischen Raumeinheiten stellen Bereiche mit vergleichbaren Eigenschaften dar. Sie 

sind Grundlage für die Beschreibung der Landschaft, ihre Bewertung und die Konfliktanalyse 

sowie für die Formulierung der erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-

ǎŎƘŀŦǘǎǇŦƭŜƎŜΦ IŜǊƻƭŘǎōŀŎƘ ƭƛŜƎǘ ŘŀōŜƛ ǎƻǿƻƘƭ ƛƴ ŘŜǊ 9ƛƴƘŜƛǘ ŀƭǎ ŀǳŎƘ ¦ƴǘŜǊŜƛƴƘŜƛǘ αaƛttelfrän-

ƪƛǎŎƘŜǎ .ŜŎƪŜƴάΦ 

 

Das Mittelfränkische Becken im Bereich der Gemeinde Heroldsbach wird hauptsächlich aus 

dem Mittleren Keuper aufgebaut. Der überwiegende Teil des Gebiets wird von Gesteinen des 

Oberen Burgsandstein aufgebaut. Die Bachtäler sind angefüllt mit holozänen lehmig-sandigen 

Sedimenten. Das nördliche Gemeindegebiet wird von Gesteinen des Feuerletten und der Rhä-

tolias-Schichten aufgebaut 

Die Landschaft in Heroldsbach ist insgesamt deutlich reliefiert. Der Hirtenbach und die Reglitz 

bilden Talräume und gliedern somit den Raum. In den Tälern finden sich Teichanlagen mit 

angrenzend landwirtschaftlicher Nutzung sowie Wald auf den Kuppen zwischen Oesdorf und 

Heroldsbach sowie im westlichen Gemeindegebiet. 

 

In Abhängigkeit von Gestein und Relief entwickelten sich überwiegend durchlässige, weitge-

hend arme und meist podsolierte Braunerden. In den Talgründen entwickelten sich Aueböden 

und Gleyböden. 

 

Charakteristisch für das Gemeindegebiet sind die zahlreichen Fischteiche, Trockenstandorte 

sind weniger häufig vorhanden, auch wenn das Ausgangsgestein hierfür gute Bedingungen 

liefert. 

 

2.3.2 Klima 

Das Klima im Mittelfränkischen Becken ist aufgrund seiner geringen Meereshöhe und der Sen-

kenlage als warm und niederschlagsarm zu bezeichnen. Die breiten Täler von Aisch und Reg-

nitz bilden Wärmezüge. Vor allem in den Sommermonaten sind die Unterschiede deutlich fest-

stellbar: Die Vegetationsperiode ist gegenüber dem Hügelland um etwa 10 Tage verlängert. 

Der Naturraum ist gekennzeichnet durch relativ wenig Niederschläge. 
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In der folgenden Übersicht sind wichtige Klimadaten genannt. Zum Vergleich werden die 

Werte der Regionen Nürnberg und München angegeben (aus Klimaatlas von Bayern, 1996): 

 

Niederschläge Jahresmittel- 

temperatur 

Vegetations- 

periode (> 5°) 

HER 650 - 750 mm 7 - 9 C° 220 - 240 Tage 

NÜR 650 - 750 mm 8 - 9 C° 220 - 240 Tage 

MÜN 900 - 1.100 mm 7 - 8 C° 210 - 230 Tage 

 

Im Gemeindegebiet finden sich aufgrund des Reliefs Unterschiede im Lokalklima. Die Täler 

bilden die Leitbahnen für Kalt- und Frischluft, die auf den angrenzenden landwirtschaftlichen 

Flächen und Wäldern entsteht. 

Insbesondere den Flächen um die Siedlungskörper kommt eine wichtige Rolle als klimatische 

Ausgleichsfunktion zu. Gegenüber den wärmeren Siedlungskörpern kann sich hier kühle und 

frische Luft bilden und durch den Siedlungskörper strömen, wodurch insbesondere im Som-

mer, für einen Luftaustausch gesorgt wird. 

 

 

2.3.3 Pflanzen- und Tierwelt 

Zur Erfassung der Vegetation und einzelner Pflanzen- und Tierarten wurden die Biotopkartie-

rung und die Artenschutzkartierung des Landkreises Forchheim ausgewertet sowie eine ge-

zielte Ortsbegehung durchgeführt. Hierbei wurden v.a. geschützte Biotope in ihrem Zustand 

und hinsichtlich der Pflegebedürftigkeit bewertet (vgl. Kap. 4.3). 

 

 

Potentielle natürliche Vegetation 

 

Die heute in Mitteleuropa vorhandene Vegetation ist nahezu überall vom Menschen mehr 

oder minder stark beeinflusst. Als potentielle natürliche Vegetation (PNV) bezeichnet man da-

her die Vegetation, die sich heute nach Beendigung jeglicher menschlicher Nutzung einstellen 

würde. Sie ist damit Ausdruck der jeweiligen natürlichen Standortbedingungen (Geologie, 

Boden, Wasserhaushalt, Klima). 

 

Die potentielle natürliche Vegetation ist von Bedeutung für eine landschaftsgerechte Pflan-

zenverwendung sowie für die Entwicklung einer standortheimischen Bestockung im Waldbe-

reich. Sie liefert ferner Hinweise für mögliche Sukzessionsprozesse nach Aufgabe menschli-

cher Nutzung. 
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Im Gemeindegebiet würde unter natürlichen Umständen überwiegend Wald vorherrschen. 

Folgende Waldgesellschaften wären zu erwarten (HOHENESTER, 1978): 

 

- (Bergseggen-)Hainsimsen- mit Übergängen zum Waldmeister-Buchenwald; örtlich mit 

Waldlabkraut-Traubeneichen-Hainbuchenwald im östlichen Gemeindegebiet und ent-

lang der B470 westlich Poppendorf 

- Pfeifengras-(Buchen-)Stieleichenwald im Komplex mit Hainsimsen-Buchenwald; ört-

lich mit Torfmoos- oder Walzenseggen-Schwarzerlen-Bruchwald zwischen Oesdorf 

und Poppendorf und im westlichsten Gemeindegebiet 

 

Heutige Vegetation 

 

Von der früheren Vegetation unterscheidet sich das heutige Vegetationsbild, die reale Vege-

tation, ganz wesentlich. Sie ist Ergebnis der jahrhundertelangen menschlichen Nutzung, vor 

allem Zeiger der aktuellen Nutzungseinflüsse und Belastungen, wobei die landwirtschaftlichen 

Nutzungsformen die Zugänglichkeit und Ertragskraft der verschiedenen Flächen widerspie-

geln. Mit der menschlichen Nutzung vergrößerte sich der Lebensraum für Bewohner offener, 

besonnter Lebensräume. Auch Arten aus geographisch entfernten Regionen wanderten ein 

(z.B. der süd- und osteuropäischen Steppen). 

 

Die heutige Vegetation ist stark geprägt von der landwirtschaftlichen Nutzung, die sich wiede-

rum an die standörtlichen Bedingungen, wie Zugänglichkeit, Ertragskraft und Wasserhaushalt, 

anpassen musste: 

 

- auf den stark sauren Böden des Burgsandsteins Waldnutzung 

- intensive landwirtschaftliche Nutzung auf etwas besseren Böden, d.h. auf trockeneren 

Bereichen finden sich Ackerflächen, 

- staunasse und grundwasserbeeinflusste Böden in Muldenlagen werden als Dauergrün-

land bewirtschaftet, 

- in den Talzügen findet sich ausgedehnte Teichwirtschaft. 

 

Natürliche, vom Menschen nicht beeinflusste Lebensräume sind im Planungsraum nicht vor-

handen. Die jahrhundertlange Nutzung der Kulturlandschaft erzeugte ein dichtes Mosaik ver-

schiedenster Pflanzengesellschaften, die heute je nach der Intensität der Bearbeitung oft in 

ihrem Bestand bedroht sind. 

 

Gewässervegetation 

 

Das Gemeindegebiet weist eine hohe Dichte an Stillgewässern auf. Diese sind überwiegend 

künstlich entstanden und werden als Fischteich genutzt. Die Fließgewässer im 
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Gemeindegebiet sind ausgebaut und als naturfern einzustufen. Entlang der Gewässer haben 

sich unterschiedliche Feuchtbiotope entwickelt. Aus den Datenbeständen lassen sich für die 

letzten 10 Jahre kaum wertgebende Arten nachweisen (Auswertung ASK-Daten):  

- Kopf-Binse (Juncus capitatus, RLB 1, RLD 2) 

 

An naturnahen oder natürlichen Uferstreifen sind die Hochstaudenfluren typischerweise mit 

Gehölzen durchsetzt, vor allem Weiden und Erlen, aber auch Eschen. Bei flächendeckender 

Gehölzausbildung finden wir Feuchtgebüsche, die ohne Nutzung über Sukzession zu Auwäl-

dern werden. 

 

Stehende Gewässer sind meist zumindest in Teilen von einem Röhrichtgürtel aus Schilf, Rohr-

kolben, Wasserschwaden und verschiedenen Großseggen bestanden. Diese Röhrichtgürtel 

stehen ς ebenso wie Hochstaudenfluren ς unter dem Schutz des § 30 BNatSchG und Art. 23 

BayNatSchG. 

 

 

Wälder 

Neben kleineren Feldgehölzen in der freien Flur sind drei Bereiche des Gemeindegebiets be-

waldet. Alle drei Flächen sind Teil größerer zusammenhängender Waldgebiete: 

- ²ŜǎǘƭƛŎƘ Ǿƻƴ tƻǇǇŜƴŘƻǊŦ ǳƴŘ hŜǎŘƻǊŦΥ ¢ŜƛƭŦƭŅŎƘŜ ŘŜǎ ²ŀƭŘƎŜōƛŜǘǎ α!ŘŜƭǎŘƻǊŦŜǊ aŀǊƪά 

- Zwischen Oesdorf, Heroldsbach und Poppendorf: Waldflächen Altenburg und Eckenau 

- Südlich von Heroldsbach: Teilflächen des Staatsforstes Mark 

 

Die meisten Flächen sind mit Nadel-(Misch-)wald bestanden, wobei als Nadelholz die Kiefer 

die wichtigste Rolle spielt. 

Hecken, Feldgehölze, Streuobstwiesen 

Artenreiche Strauchhecken sind in Teilen des Gemeindegebiets durchaus noch häufig vertre-

ten. Die wichtigsten Strauch- und Baumarten, die diese Hecken aufbauen, sind Schlehe, Weiß-

dorn, Haselnuss, Feldahorn, Rosen und Holunder, dazwischen die Baumarten Eiche und Hain-

buche sowie einzelne Obstbäume.  

 

Wo die landwirtschaftliche Nutzung nicht unmittelbar an die Gehölze heranreicht, sind Kraut-

säume um die Hecken ausgebildet, typischerweise auf der Südseite mit trockenheits- und ma-

gerkeitsliebenden Arten und eher nährstoffzeigenden und frischeren Beständen an Nordsei-

ten. 

 

Im Übergang zwischen Wäldern und Hecken stehen Feldgehölze. Kleine, oft schlecht landwirt-

schaftlich nutzbare Flächen, z.B. Flurzwickeln, in der Feldflur weisen meist lockeren Baumbe-

stand auf. Wo diese Gehölze extensiv genutzt werden und keine Fichten angepflanzt sind, 
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können sie wertvolle Strukturelemente in der landwirtschaftlichen Flur sein, vor allem auf den 

Hochflächen.  

 

Vermittelnd zwischen der intensiv genutzten Feldflur und den oben genannten Gehölzstruk-

turen stehen die extensiven Streuobstwiesen. Sie sind vor allem noch nördlich von Herolds-

bach und südlich von Oesdorf zu finden. 

Ein kleinräumiges Nebeneinander von Streuobstwiesen und -äckern, Feldrainen, Böschungen 

und Hecken macht diesen Lebensraum besonders für viele Tiere sehr wertvoll. 

 

Wiesen, Weiden, Trocken- und Halbtrockenrasen 

Alle Grünlandbestände entstanden aus der landwirtschaftlichen Nutzung als Viehweide oder 

zur Heuerzeugung, wobei sie traditionell Standorte einnehmen, die für eine Nutzung als Acker 

entweder zu trocken bzw. zu mager oder zu feucht waren 

 

Als gefährdete Nutzungsform sind die extensiv genutzten Mähwiesen der frischeren und bes-

ser mit Nährstoffen versorgten Standorte anzusehen: die Glatthaferwiesen. Diese bunten, blu-

menreichen Wiesen dienten mit nicht mehr als zwei oder höchstens drei Mahden früher der 

Heuversorgung, welche durch Umstellungen in der Landwirtschaft kaum noch benötigt wird. 

In Heroldsbach ist dieser Biotoptyp noch recht häufig vertreten. Kennzeichnende Arten sind 

- Glatthafer (Arrhenatherum elatius) 

- Wiesensalbei (Salvia pratensis) 

- Aufrechte Trespe (Bromus erectus) 

- Witwenblume (Knautia arvensis) 

- Wiesenbocksbart (Tragopogon prantensis) 

 

Die meisten ehemaligen extensiven Wiesen sind heute durch massive Düngung in mehrschü-

rige Futterwiesen umgewandelt, in denen heute nur noch einige wenige Arten wachsen. 

Im Gemeindegebiet sind verstreut einige dieser Wiesen zu finden. 

 

Auf wechsel- oder dauernassen Standorten wachsen Feucht- und Nasswiesen. Sie sind gut mit 

Nährstoffen versorgt und finden sich auf Flächen, die für den Ackerbau zu nass sind. Die Wie-

ǎŜƴ ǿǳǊŘŜƴ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ŀƭǎ α{ǘǊŜǳǿƛŜǎŜƴά ƎŜƴǳǘȊǘΦ 5ŀǎ aŀƘŘƎǳǘ ŘƛŜƴǘŜ ȊǳǊ 9ƛƴǎǘǊŜǳ ƛƴ ŘŜƴ ±ƛŜƘπ

ställen. Durch Nutzungsaufgabe, infolge moderner Landwirtschaft verbuschen sie sehr schnell 

und verlieren damit ihren Wert als Lebensraum vieler seltener Pflanzen.  

 

Aufgrund der Geologie und der Topographie sind Feucht- und Nasswiesen im Gemeindegebiet 

häufiger zu finden, als Trocken- und Magerrasen. Von diesen sind größere zusammenhän-

gende Flächen in Heroldsbach nicht vorhanden, es finden sich jedoch an Waldrändern und 

Hecken vereinzelt artenreiche Säume mit Arten der trocken-warmen Standorte. 
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Wertgebende Arten der Nasswiesen sind im Gemeindegebiet, nach Auswertung der Daten der 

letzten 10 Jahre (ASK-Daten) nicht vorhanden: 

 

Arten der trocken-warmen Standorte sowie der Unkrautfluren, die im Gemeindegebiet nach-

gewiesen wurden, sind: 

- Frühe Haferschmiele (Aira praecox, RLB 2, RLD V) 

- Kleines Filzkraut (Filago minima, RLB 3, RLD *) 

- Sand-Vergissmeinnicht (Myosotis stricta, RLB 3, RLD *) 

- Östereichische Hundskamille (Anthemis austriaca, RLB 3, RLD V) 

- Berg-Sandglöckchen (Jasione montana, RLB 3, RLD *) 

- Lämmersalat (Arnoseris minima, RLB 2, RLD 2) 

- Kleinfrüchtiger Ackerfrauenmantel (Aphanes australis, RLB 2, RLD V) 

- Acker-Filzkraut (Filago arvensis, RLB 2, RLD *) 

- Sand-Grasnelke (RLB 3, RLD V) 

 

 

 

Tierwelt 

 

Aussagen zur Tierwelt in Heroldsbach sind den Kartierungen größerer Räume, z.B. der Arten-

schutzkartierung des Landkreises Forchheim (ASK) oder den Beobachtungsdaten aus der Bio-

topkartierung sowie dem Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) zu entnehmen. Neben 

zahlreichen häufig vorkommenden Arten wurden auch wertgebende Arten der Roten Listen 

festgestellt. 

 

 

Die hohe Bedeutung der Feuchtlebensräume im Gemeindegebiet wird durch Vorkommen sel-

tener Arten unterstrichen. Neben Arten wie Seefrosch, Springfrosch, Grünfröschen und Teich-

frosch wurden nachgewiesen: 

- Knoblauchskröte (Pelobates fuscus, RLB 2, RLD 3) 

- Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea, RLB 2, RLD 3) 

- Nördlicher Kammmolch (Triturus cristatus, RLB 2, RLD 3) 

 

Für die Artengruppen der Fledermäuse, Schmetterlinge, Reptilien, Fische, Libellen und Heu-

schrecken liegen im Gemeindegebiet folgende Nachweise vor: 

- Fledermäuse:  

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

- Schmetterlinge: 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)  



Neuaufstellung Flächennutzungs - und Landschaftsplan Gemeinde Heroldsbach  

Begründung 

 

 
28 

Zwergbläuling (Cupido minimus)  

Rotbraunes Ochsenauge (Pyronia thithonus) 

- Reptilien: 

Zauneidechse (Lacerta agilis)  

Ringelnatter (Natrix natrix) 

- Libellen: 

Speer-Azurjungfer (Coenagrion hastulatum)  

Kleine Binsenjungfer (Lestes virens)  

Fledermaus-Azurjungfer (Coenagrion pulchellum) 

- Heuschrecken: 

Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) 

 

Aus faunistischer Sicht sind neben den Gewässern einschließlich angrenzender Feuchtbio-

topkomplexe, die trocken-warmen Lebensräume, Gebüsche und Wälder, die naturnahen 

Wälder, sowie magere Streuobstwiesen als Lebensraum für gefährdete Arten im Gemeinde-

gebiet von besonderer Bedeutung. Für den Erhalt der Arten sind daher besondere Maßnah-

men notwendig (s. Kap. 4.3).  
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2.4 SIEDLUNGSSTRUKTUR UND BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

2.4.1 Historische Entwicklung 

 

Die folgenden Ausführungen basieren auf der offiziellen Homepage der Gemeinde Herolds-

bach. 

Anlässlich der Gründung des Bistums Bambergs im Jahr 1007 wurde der Ort Herigoldesbach 

in der Urkunde Kaiser Heinrich II. urkundlich genannt. Von 1478 bis 1849 besaßen die Freiher-

ren von Löffelholz das Heroldsbacher Schloss. In den darauffolgenden Jahrhunderten werden 

markante Gebäude in den Orten wie Schloss Thurn, das Hohe Haus im Weiher, die St. Geor-

genkapelle in Poppendorf oder die Schule in Heroldsbach erstmals erwähnt. Mitte des 20. 

Jahrhundert wuchsen die Orte durch die nach Kriegsende eintreffenden Flüchtlinge und Hei-

matvertriebenen aus den deutschen Ostgebieten. Im Jahr 1953 vollzog sich die Grundsteinle-

gung und der Baubeginn von Siedlungshäusern im ersten größeren Baugebiet, die heutige St.-

Michael- Straße durch die St.-Joseph-Stiftung. Am 09.03.1971 schließen sich die Gemeinden 

Heroldsbach, Thurn, Oesdorf mit Poppendorf freiwillig zur Gemeinde Heroldsbach zusammen. 

Nach und nach steigt die Einwohnerzahl in den Ortsteilen an, weshalb relevante Gebäude und 

neue Einrichtungen wie der Kindergarten St. Michael, das Rathaus, Feuerwehrhaus, der Bau-

hof usw. errichtet und bereits bestehende Gebäude saniert wurden. Die durch den Ort He-

roldsbach führende Eisenbahnlinie Forchheim-Höchstadt, wurde im Jahr 1892 eröffnet. Aller-

dings wurde bereits knapp 100 Jahre später (1984) der Personenverkehr eingestellt und wei-

tere 25 Jahre (2008) später die Eisenbahnlinie demontiert und zu einem Geh- und Radweg 

umgebaut (2012-2013). 

Im Jahr 2007 feiert Heroldsbach sein 1000-jähriges Jubiläum mit Historischem Festzug und 

Historischem Markt. 

 

Der Ort zeichnete sich schon damals durch die Teichwirtschaft aus. Auf der unten abgebilde-

ten Karte aus dem Jahr 1834 ist die hohe Anzahl an Teichen, die sich um den Hirtenbach und 

seinen Zuflüssen befinden, ersichtlich. Auch heute noch ist die Anzahl der Teiche in der Ge-

meinde hoch, wenn auch einige nicht mehr ihre ursprüngliche Größe haben. 
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Abbildung 6: Urkataster Gemeinde Heroldsbach (ca. 1860) 
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2.4.2 Bevölkerungsstand und -struktur 

Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Heroldsbach seit 1990 wird im nachfolgenden 

Diagramm dargestellt: 

 
Abbildung 7: Bevölkerungsentwicklung 1970-2022. Gemeinde Heroldsbach 

 

Trotz einiger Abweichungen lässt sich seit dem Jahr 2013 ein positiver Trend in der Bevölke-

rungsentwicklung, d.h. eine leichte Bevölkerungszunahme, feststellen.  

 

Die Altersstruktur der 4.939 Einwohner im Jahr 2011 und der 5.112 Einwohner aus dem Jahr 

2022 war wie folgt: 

 

Tabelle 2: Altersstruktur der Bevölkerung in der Gemeinde Heroldsbach 

Bevölkerung nach 
dem Alter 

31.12.2011 31.12.2022 Oberfranken 

Gesamt in % Gesamt in % 2022, in % 

Unter 6 Jahre 262 5,3 312 6,1 5,4 

6 bis unter 18 Jahre 710 14,3 595 11,5 10,4 

18 bis unter 30 Jahre 725 14,7 619 12,1 12,9 

30 bis unter 40 Jahre 572 11,6 633 12,3 12,4 

40 bis unter 50 Jahre 893 18,1 649 12,6 11,7 

50 bis unter 65 Jahre 1.073 21,7 1.294 25,1 24,0 

über 65 Jahre 707 14,3 1.045 20,3 23,2 

Gesamt 4.942  5.147   
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Hervorzuheben ist bei der Altersstruktur der hohe Anteil der 50- bis unter 65-Jährigen. Dieser 

liegt mit ca. 25 % über dem Vergleichswert von 24,0 % von Oberfranken (Bayern: 22,4 %, Land-

kreis Forchheim: 24,5 %). Beachtlich sind auch die höheren Anteile der jungen Bevölkerungs-

gruppen ("unter 6 Jahre" und "6 bis unter 18 Jahre") sowie der niedrigere Anteil der älteren 

Bevölkerungsgruppe ("über 65 Jahre"). 

 

Der Anteil der jungen Erwachsenen (18 bis unter 30 Jahre) sowie der Rest der Altersgruppen 

liegen im ähnlichen Bereich wie die Vergleichswerte von Bayern, Oberfranken und des Land-

kreis Forchheim.  

 

Abbildung 8: Bevölkerung nach Altersstruktur um Vergleich (2022) 

 
 

BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG 

Die natürliche Bevölkerungsbewegung setzt sich aus der Anzahl der Geburten und Sterbefälle 

in einem Jahr zusammen. Nachdem der Saldo in der Gemeinde Heroldsbach im Jahr 1990 noch 

mit am höchsten war, sank dieser in den darauffolgenden Jahren ab. Auffällig sind besonders 

die Jahre 2010 und 2019, die einen negativen Saldo verzeichneten, was daran liegt, dass die 

Anzahl der Geburten und Sterbefälle in dem jeweiligen Jahr beinahe gleich war. Generell un-

terscheiden sich diese Werte vor allem in den letzten Jahren nur mäßig (siehe Abb. 9). 

 

Demgegenüber stehen die Zu- und Fortzüge (Wanderungen), die sich vor allem durch die hohe 

Anzahl an Zuzügen in den Jahren 2000 (364 Zuzüge) und 2019 (293 Zuzüge) auszeichnen (siehe 

Abb. 9). Die höchsten Wanderungsgewinne wurden im Jahr 1990 verzeichnet, die höchsten 

Wanderungsverluste im Jahr 2019 (-41).  
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Tabelle 3: Bevölkerungsbewegung in Heroldsbach 

Bevölkerungsbewegung 1980 1990 2000 2010 2019 2020 2021 2022 

Lebendgeborene 41 53 44 35 42 53 50 48 

Gestorbene 24 21 32 37 44 37 48 43 

Saldo der natürlichen  
Bevölkerungsbewegung 

17 32 12 -2 -2 16 2 5 

Zugezogene 172 282 364 253 293 279 244 277 

Fortgezogene 147 156 244 278 334 270 205 257 

Wanderungsgewinne 25 126 120 -25 -41 9 39 20 

Bevölkerungszunahme bzw. 
-abnahme 

42 158 132 -27 -43 25 41 25 

 

 
Abbildung 9: Bevölkerungsbewegung in Heroldsbach ab 1960 

 

Die Gesamtbetrachtung zeigt, dass die Gemeinde Heroldsbach durch Wanderungsbewegun-

gen profitiert. Der Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung, der zwar in den meisten Jah-

ren positiv war, aber dennoch nicht allzu hoch, wird durch Wanderungsgewinne ausgeglichen, 

weshalb die Bevölkerung in Heroldsbach tendenziell eher zu- als abnimmt. 

 

Im Jahr 2019 kam es (wie in 2010) zu einer insgesamten Bevölkerungsabnahme aufgrund des 

negativen Saldos der natürlichen Bevölkerungsbewegung. Da in diesen Jahren ebenfalls keine 

Wanderungsgewinne zu verzeichnen waren, konnte die Zahl der Geburten- und Sterbefälle 

nicht ausgeglichen werden. In den Jahren 2020 bis 2022 konnte wieder eine Bevölkerungszu-

nahme durch mehr Geburten und weniger Fortzügen verzeichnet werden. 
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BEVÖLKERUNGSPROGNOSE  

Auch zukünftig wird von einer weiteren stetigen Bevölkerungszunahme ausgegangen. Das 

Bayerische Landesamt für Statistik prognostiziert für die Gemeinde Heroldsbach einen Anstieg 

der Bevölkerung bis in das Jahr 2039 um 2,1 % bzw. 139 Einwohner auf insgesamt 5.200 Ein-

wohner. 

 

Wie folgende Grafik veranschaulicht wird für die Gemeinde Heroldsbach ein Anstieg der Al-

tersgruppe "65 Jahre oder älter" mit 59,5 % und der Altersgruppe "unter 18 Jahre" mit 2,2 % 

prognostiziert. Dementsprechend muss die Gemeinde zukünftig zusätzliche Bau- und Gemein-

bedarfsflächen ausweisen, um den wachsenden Bedarf an Wohneinheiten und an Funktionen 

der Daseinsvorsorge decken zu können. 

 

 
Abbildung 10: Veränderung der Bevölkerung nach Altersgruppen 2039 gegenüber 2019 
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2.4.3 Bautätigkeit, Wohnungsbau und Wohnungswesen 

In Heroldsbach dominiert eine offene Baustruktur. Rund 64 % aller Wohnungen in Herolds-

bach befinden sich in Einfamilienhäusern, rund 27 % in Zweifamilienhäusern. Damit ist das 

Einfamilienhaus die häufigste Wohnform. 

 

Analog der wachsenden Bevölkerungszahl hat auch der Wohnungsbestand in Heroldsbach 

über die Jahre kontinuierlich zugenommen: 

 
Abbildung 11: Entwicklung der Wohngebäude und Wohnungen in Heroldsbach (1990-2022) 

 

Die Haushaltsgröße liefert ebenfalls wichtige Aussagen über die Wohnstruktur einer Ge-

meinde. Im Jahr 2022 lebten in Heroldsbach 5.147 Personen in 2.348 Wohnungen. Daraus 

ergibt sich eine rechnerische Belegungsdichte von durchschnittlich 2,19 Einwohner pro Woh-

nung.  

 

Tabelle 4: Bestand an Gebäuden und Wohnungen in Heroldsbach 

Bestand an 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Wohngebäuden 1485 1492 1505 1511 1523 1548 

Wohnungen 2223 2234 2248 2256 2305 2348 

Einwohner/Wohnungen 2,28 2,29 2,25 2,25 2,22 2,19 

 

Im Jahr 2022 lebte in der Gemeinde Heroldsbach jede Person auf durchschnittlich rund 53 m².   
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WOHNUNGSGRÖSSEN 
 

Tabelle 5: Wohnungsgrößen in Heroldsbach 

Wohnungen 
mit  

2019 2020 2021 2022 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

1 Raum 21 0,9 21 0,9 22 0,9 23 1,0 

2 Räumen 79 3,5 80 3,5 100 4,3 102 4,3 

3 Räumen 250 10,9 251 10,9 265 11,3 271 11,3 

4 Räumen 438 19,2 438 19,1 441 18,8 449 18,8 

5 Räumen 498 21,8 499 21,7 505 21,5 515 21,6 

6 Räumen 468 20,5 468 20,4 471 20,1 479 20,1 

7 oder mehr 
Räumen 

533 23,3 538 23,4 541 23,1 549 23,0 

Gesamt    2287    2295    2345    2388 

 

Auffällig ist der hohe Anteil der großen Wohnungen ab 5 Räumen, der in allen betrachteten 

Jahren bei rund 65 % lag. Besonders Wohnungen mit 7 oder mehr Räumen sind in der Ge-

meinde Heroldsbach am häufigsten vorhanden. Im Vergleich dazu lag der Anteil solcher Woh-

nungen in ganz Bayern im Jahr 2020 bei lediglich ca. 45 %. Dagegen weisen die kleineren Woh-

nungen mit 1 bis 2 Räumen in Heroldsbach mit 5,3 % einen deutlich niedrigeren Anteil auf 

(Bayern: 14 %).  

 

Jedoch ist von 2019 bis 2022 der Trend auszumachen, dass der Anteil kleinerer Wohnungen 

(unter 3 Räumen) zugenommen hat. Dies stellt im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der 

Bevölkerung der Gemeinde Heroldsbach (Zunahme der älteren und jüngeren Bevölkerung) 

eine positive Entwicklung dar. 

 

Die durchschnittliche Wohnungsgröße liegt bei ca. 5,3 Räumen. 

 

BESIEDLUNGSDICHTE 

Die Besiedlungsdichte der Gemeinde liegt mit aktuell 18,7 Einwohnern je Hektar Siedlungs- 

und Verkehrsfläche über dem Durchschnitt von Bayern (15,3 EW/ha), von Oberfranken (12,1 

EW/ha) und dem Landkreis Forchheim (14,1 EW/ha). 
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2.5 VERKEHR 

2.5.1 Straßenverbindungen 

 
Abbildung 12: Straßenverkehrszählung 2021. BaySiS 

 

Wie Abbildung 12 zeigt, verlaufen im Gemeindegebiet von Heroldsbach mehrere übergeord-

nete Straßen; die Bundesstraße 470 (Abschnitt Hausen ς Hemhofen), die Staatsstraße 2259 

(Röttenbach ς Hemhofen ς Heroldsbach) sowie die beiden Kreisstraßen FO 3 (Hausen ς He-

roldsbach) und FO 13 (Hausen ς Heroldsbach - Hemhofen). 

 

Über die Bundesstraße B470 besteht in westlicher Richtung Anschluss an die Bundesautobahn 

A3 (AS-Stelle Höchstadt-Ost) sowie in östlicher Richtung an die Bundesautobahn A 73 (AS-

Stelle Forchheim-Süd) und damit an den überregionalen Verkehr. Abbildung 13 zeigt die Ver-

kehrsbelastung des zweispurigen Streckenabschnitts der B470 von Forchheim über Herolds-

bach/Oesdorf nach Hemhofen von 2000 bis 2021 nach der DTV (= durchschnittliche tägliche 

Verkehrsmenge in KFZ/Tag). 

Langfristig festzustellen ist hierbei ein Anstieg der KFZs insgesamt mit einem Höhepunkt im 

Jahr 2016. Der Personen-Kraftfahrzeugverkehr hat dabei prozentual in allen Jahren den 

Hauptteil ausgemacht (über 90%). Auch beim Schwerverkehr ist ein Anstieg auszumachen. 

Aktuellere Zahlen der Straßenverkehrszählung liegen im Bayerischen Straßeninformationssys-

tem nicht vor. 
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Abbildung 13: Entwicklung der Verkehrsbelastung auf der Bundesstraße 470 (Abschnitt 62329102) 

 

In der folgenden Tabelle wird die DTV im Jahr 2021 (gesamt: 9.564 KFZ/24 h) nach Verkehrs-

mittel differenziert: 

 

Tabelle 6: DTV 2021 differenziert nach Verkehrsmitteln 

DTV Leichtverkehr DTV Schwerverkehr 

LVm Kraftrad Rad Bus LoA Lastzug 

8.799 123 -1 27 237 378 

Anmerkungen: LVm = PKW + Lieferwagen; LoA = LKW ohne Anhänger; Lastenzüge = LKWs > 3,5t mit Anhänger + Sattelzüge 

 

 

In Tabelle 8 wird für diesen Streckenabschnitt der Bundesstraße 470, der zudem die direkte 

Ortsdurchfahrt des Ortsteils Oesdorf darstellt, die maßgebende Verkehrsstärke im Tag- und 

Nachtbereich sowie die Lärmpegel dargestellt: 

 

Tabelle 7: Maßgebende Verkehrsstärke (M) im Tages- und Nachtbereich und Lärmpegel 

Jahr 2021 Tagesbereich 6 ς 22 Uhr Nachtbereich 22 ς 6 Uhr 

Maßgebende Verkehrsstärke 
(KFZ/h) 

555 85 

LKW-Anteil am Gesamtverkehr 6,3 % 11,9 % 

Mittelungspegel in dB(A) 66,6 59,6 
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2.5.2 Radwege 

 

Von der Gemeinde Hausen im Osten kommend ist ein durchgehender befestigter Radweg bis 

nach Poppendorf vorhanden. Ebenfalls verläuft ein Radweg entlang der Bundesstraße 470 von 

Hemhofen über Oesdorf nach Wimmelbach (Ortsteil von Hausen). 

 

Eine Verbindung vom Hauptort Heroldsbach und Poppendorf nach Oesdorf besteht v.a. über 

landwirtschaftliche Wege und Waldwege. 

 

Durch das Gemeindegebiet verlaufen einige regionale bzw. lokale Radwege (grüne Linie in Ab-

bildung). Östlich des Gemeindegebiets am Main-Donau-Kanal entlang, verläuft der Fernrad-

ǿŜƎ αwŜƎƴƛǘȊ-wŀŘǿŜƎ όYŀƴŀƭǊƻǳǘŜύά 
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2.5.3 Öffentliche Verkehrsmittel 

 

Die Gemeinde Heroldsbach ist in das Netz des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN) 

eingebunden. Die VGN-Buslinie 206 verbindet Heroldsbach mit Forchheim und wird mehrfach 

am Tag von Montag bis Sonntag sowie an Feiertagen bedient. Auch die Buslinie 216 ermöglicht 

eine Verbindung nach Forchheim über die Gemeinden Hausen und Kersbach. 

 

Im Gemeindegebiet von Heroldsbach befinden sich insgesamt 16 Bushaltestellen: 2 Haltestel-

len im Ortsteil Oesdorf, jeweils 3 in den Ortsteilen Poppendorf und Thurn sowie 8 Haltestellen 

im Hauptort. 

 

Heroldsbach ist nicht an den Schienenverkehr angebunden. Die ehemals durch das Gemein-

degebiet verlaufende Bahnlinie "Hirtenbachtalbahn" von Höchstadt/Aisch bis Forchheim 

wurde 2005 aufgehoben und 2013 als Radweg umgebaut. Die nächsten Bahnhöfe befinden 

sich in ca. 6 Kilometer Entfernung in Kersbach und ca. 8 km in Forchheim. Darüber bestehen 

über die S1 Verbindungen u.a. nach Nürnberg und Bamberg.  

Abbildung 14: Liniennetzplan Landkreis Forchheim (VGN) 
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2.6 NUTZUNGS- UND WIRTSCHAFTSSTRUKTUR 

2.6.1 Anlagen für den Gemeinbedarf, soziale Einrichtungen 

 

Rathaus, weitere kommunale Einrichtungen 

Die zentrale behördliche Stelle der Gemeinde Heroldsbach befindet sich mit dem Rathaus in 

der Hauptstraße 9. Dort können sich Bürger zu den Öffnungszeiten von Montag bis Freitag 

über alle Sachgebiete der Gemeinde Heroldsbach informieren und Termine zu Verwaltungs-

angelegenheiten vereinbaren.  

 

Kindergarten 

In der Gemeinde Heroldsbach sind fünf Kindertageseinrichtungen ς das Kinderhaus St. Mi-

chael und St. Josef, der Wald- ǳƴŘ bŀǘǳǊƪƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ DǊƻǖǘŀƎŜǎǇŦƭŜƎŜ αwŀǇǇŜƭƪƛǎǘŜά 

ς vorhanden. Die Champini-Bewegungskindertagesstätte in Oesdorf ist seit Mai 2023 in Be-

trieb. Sowohl das Kinderhaus St. Michael als auch St. Josef werden von der katholischen Kir-

chenstiftung betrieben und können insgesamt bis zu 125 Kinder aufnehmen. Beide Einrichtun-

gen haben neben Kindergartengruppen auch zwischen einer und drei Krippengruppen. Der 

Träger des Wald- und Naturkindergartens ist die AWO Forchheim.  

 

Schule 

Die öffentliche Grund- und Mittelschule Heroldsbach in der Schulstraße 1 wurde 1964 erbaut 

und im Jahre 2010 energetisch saniert. Im Schuljahr 2021/2022 wurden insgesamt 278 Schü-

lerinnen und Schüler in 14 Klassen von 19 voll- und teilzeitbeschäftigten Lehrkräften unter-

richtet.  

 

Sozial- und Gesundheitswesen 

Im Hauptort Heroldsbach sind einige Praxen vorhanden, u.a. mehrerer Allgemeinärzte und 

Heilpraktiker sowie ein Tierarzt, Praxen für Psychotherapie, Logopädie und Zahnärzte. Eine 

vollständige Auflistung findet sich unter der Gemeindewebsite. Des Weiteren befindet sich in 

Heroldsbach eine Apotheke. 

In der Ortsmitte des Hauptortes ist ein Wohn- und Dienstleistungszentrum vorhanden, das 

u.a. eine Arztpraxis, eine Apotheke, eine Tagespflegeeinrichtung sowie seniorengerechte 

Mietwohnungen enthält. Außerdem befindŜǘ ǎƛŎƘ ƛƴ IŜǊƻƭŘǎōŀŎƘ ŘƛŜ {ŜƴƛƻǊŜƴƘƛƭŦŜ α²ƛǊ ŦǸǊ 

ǳƴǎά ǳƴŘ ŘƛŜ ¢ŀƎŜǎǇŦƭŜƎŜŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ 5ƛŀƪƻƴƛŜ .ŀƳōŜǊƎ-Forchheim.  
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Kirchen, religiöse Gemeinschaften 

Die Gemeinde Heroldsbach besitzt mit der Pfarrkirche St. Michael, der Marienkriche, der Ge-

betsstätte Heroldsbach, der Kapelle St. Sebastian in Thurn, der Kirche St. Vitus in Oesdorf und 

der Kirch St. Georg in Poppendorf insgesamt sechs religiöse Einrichtungen.   

 

Im Pfarrzentrum St. Michael befindet sich zudem eine Gemeindebücherei. 

 

Feuerwehr 

Jeder Ortsteil der Gemeinde Heroldsbach besitzt eine eigene Feuerwehr.  

 

 

Friedhof, Bestattungswesen 

Zum Zwecke einer geordneten und würdigen Totenbestattung unterhält die Gemeinde He-

roldsbach den gemeindlichen Friedhof im Hauptort. Die Katholische Kirchenstiftung Oesdorf 

unterhält den Friedhof im Ortsteil Oesdorf. 

 

 

2.6.2 Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

Vereine 

Die Gemeinde Heroldsbach weist ein reiches Vereinsleben auf. Heroldsbach kann mit knapp 

50 Kulturträgern in seiner Gemeinde aufwarten, wodurch viele unterschiedliche Bereiche des 

kulturellen und sportlichen Lebens abgedeckt werden. 

 

Sport- und Spielplätze 

In der Gemeinde Heroldsbach sind insgesamt 11 Spiel- und Bolzplätze vorhanden. 

 

Jugend- und Seniorenarbeit 

Im Gemeindegebiet befindet sich ein Jugendbüro, das ein großes Angebot an Aktivitäten an-

bietet. Außerdem entwickeln die Gemeinden Heroldsbach und Hausen eine gemeinsame 

Skate- und Bikeanlage unter Beteiligung aller Einwohner. 

Für Senioren befindet sich ein Seniorenclub in Heroldsbach und Oesdorf sowie einige Freizeit-

angebote. Außerdem kümmert sich der ansässige Seniorenbeauftragte um die Interessen der 

älteren Bevölkerung.  
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Erholung 

Freizeitaktivitäten in der Gemeinde ist der Erlebnispark Schloss Thurn sowie das darin inte-

grierte Bayerische Fledermauszentrum. Eine weitere Attraktion stellt die Gebetsstätte He-

roldsbach, der Kulturhistorische Wanderweg und das Lauferlebnis Fränkische Schweiz dar.  

 

Bedeutsamste Erholungsräume für die ansässige Bevölkerung und für Touristen stellen die 

Weiherketten sowie die Waldgebiete im westlichen und nördlichen Gemeindegebiet dar. 

Daneben hat die Gemeinde Anteil an verschiedenen Rad- und Wanderwegen (siehe nachfol-

gende Abbildung, hier orange und rote Linien) und Radwegen (siehe nachfolgende Abbildung, 

hier grüne Linien). Wanderwege sind ebenfalls einige zu finden, auch hier gibt es zahlreiche 

lokale Wege. Im Gemeindegebiet verläuft der Rangau-Randweg als Fernwanderweg. Damit ist 

die Gemeinde an das überregionale Wanderwegenetz angebunden.  

 

 

 

  

Abbildung 15: Rad- und Wanderwegenetz Heroldsbach  
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2.6.3 Erwerbstätigkeit und Wirtschaftsstruktur 

 
Tabelle 8: Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftsbereichen 2010, 2020 und 2022 

Wirtschaftsbereiche 2010 2020 2022 

Absolut In % Absolut In % Absolut In % 

Beschäftigte am Arbeitsort (darunter) 367  420  442  

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 9 2,0 9 2,1 9 2,0 

Produzierendes Gewerbe 98 30,1 131 31,2 121 27,4 

Handel, Verkehr, Gastgewerbe 52 10,0 40 9,5 52 11,8 

Unternehmensdienstleister 61 8,8 33 7,9 32 7,2 

Öffentliche und private Dienstleister 147 49,1 207 49,3 228 51,6 

Beschäftigte am Wohnort 2.089  2.325  2.384  

 

Die Anzahl der Erwerbstätigen hat sich zwischen 2010 und 2022 gemäßigt vergrößert. Die Zu-

sammensetzung der Erwerbstätigen in den verschiedenen Wirtschaftssektoren hat sich eben-

falls nur gering verändert. Auffallend hierbei ist die Anzahl der öffentlichen und privaten 

Dienstleister, die von 147 im Jahr 2010 auf 228 im Jahr 2022 gestiegen ist. 

 

Auffallend ist vor allem der hohe Anteil an Berufsauspendlern (Tagespendlern), d.h. Men-

schen, die den Wohnort verlassen müssen, um zu ihrem Arbeitsort zu gelangen. Dies hängt 

mit der eben genannten Verschiebung der Wirtschaftssektoren zusammen. Aufgrund des ge-

ringen Angebots in Heroldsbach für die Wirtschaftsbereiche des Produzierenden Gewerbes 

sowie Dienstleistungen, Handel und sonstige Wirtschaftsbereiche, müssen Arbeitnehmer in 

einem anderen Ort mit größerem Angebot pendeln. 

 

Im Fall von Heroldsbach und von vielen weiteren kleineren Gemeinden sind neuere Daten zur 

Wirtschafsstruktur und den Erwerbstätigen entweder lückenhaft oder nicht vorhanden bzw. 

im Moment noch in Bearbeitung. 

Dennoch kann man aus der obenstehenden Tabelle wichtige Erkenntnisse und Annahmen für 

die Gegenwart und Zukunft ziehen: der Trend des Wachstums der genannten Wirtschaftsbe-

reiche wird sich fortsetzen und vor allem im Dienstleistungssektor zu einem großen Wachstum 

führen. Die Pendlerquote wird weiterhin hoch bleiben und sich gegebenenfalls sogar erhöhen. 
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2.6.4 Landwirtschaft 

 

Agrar- und Betriebsstruktur 

Die landwirtschaftliche Nutzung spielt in der Gemeinde Heroldsbach flächenmäßig eine eher 

untergeordnete Rolle. Mit etwa 24 % liegt der Anteil landwirtschaftlicher Fläche an der Ge-

samtfläche der Gemeinde unter dem oberfränkischen (43 %) und dem bayerischen Durch-

schnitt (46 %).  

 

Tabelle 9:  Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe 

Landwirtschaftliche 
Betriebe 

Größe in ha 
Anzahl der Betriebe 

1999 2005 2007 2010 2016 2020 

davon haben eine 
landwirtschaftlich ge-
ƴǳǘȊǘŜ CƭŅŎƘŜ Ǿƻƴ Χ 

ha 

Unter 5 19 16 15 - 1 1 

5 bis unter 10 13 8 8 6 5 5 

10 bis unter 20 4 7 6 5 5 5 

20 bis unter 50 6 3 3 3 3 3 

50 und mehr 2 2 2 2 2 2 

Gesamt  44 39 34 16 16 16 

 

Tabelle 10 zeigt den Strukturwandel in Heroldsbach von 1999 bis 2020. Von anfänglich 44 

landwirtschaftlichen Betrieben mit einem breiten Größenspektrum, waren im Jahr 2020 nur 

noch 16 vorhanden, d.h. ein Rückgang von über 60 %.  

Festzustellen ist dabei außerdem, dass nach dem größten Rückgang der landwirtschaftlichen 

Betriebe zwischen 2007 und 2010 die Menge und das Größenspektrum größtenteils gleichge-

blieben ist. 

 

 
Abbildung 16: Tierhaltung nach Arten 1999, 2007, 2016 und 2020 
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Im Jahr 2020 verzeichnete Heroldsbach insgesamt 14 Viehhalter ς im Vergleich dazu waren es 

im Jahr 1999 noch 52. Die wichtigsten Gruppen im Jahr 2020 waren dabei die 4 Rinderhalter 

mit 142 Tieren sowie die 5 Hühnerhalter mit 138 Tieren. Bei Betrachtung der Abbildung 16 

fällt der starke Rückgang im Bereich der Schweine- und Hühnerhalter auf. 

 

 

Bodennutzung und Intensität 

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen können über die Bodenschätzung hinsichtlich ihrer Er-

tragsfähigkeit unterschieden werden. Die Böden im Gemeindegebiet haben überwiegend eine 

geringe bis mittlere Ertragsfähigkeit. Die Bodenzahlen liegen zwischen 26 und 48. Es lassen 

sich leichte Unterschiede zwischen den Tallagen und den höher gelegenen Flächen erkennen. 

In den Tallagen finden sich Bodenzahlen zwischen 26 und 40, während die anderen Flächen 

Bodenzahlen von 33 bis 48 aufweisen. In den Tallagen wird die Nutzbarkeit zudem durch den 

hohen Grundwasserstand beeinträchtigt. 

 

Die Bodennutzung hat sich in den letzten Jahren verändert. Während der Anteil an Dauergrün-

land leicht gestiegen ist, ist der Anteil an Ackerland um etwa 27% gesunken. 

Die Gesamtanbaufläche ist um etwa 20% gesunken. 

 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche: 503 ha im Jahr 2007, 442 ha im Jahr 2020 

 

Tabelle 10:  Aufteilung der Anbauflächen nach Nutzungsarten 2007 und 2020 

 
Anbaufläche in ha 

2007 2020 

Dauergrünland 200 206 

Ackerland 302 236 

Davon (u.a.): 
Getreide 
Kartoffeln 
Silomais 

 
173 
7 
51 

 
137 
2 
46 
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2.6.5 Forstwirtschaft 

 

Bestandssituation, Baumarten, Besitzverhältnisse 

Die Gemeinde Heroldsbach weist 2020 mit 53,3 % im Vergleich zu Bayern (35,3 %) einen über-

durchschnittlichen Waldanteil auf (185 ha). 

Die Waldfläche ist in den letzten Jahren konstant geblieben. 

 

Der Wald im Gemeindegebiet ist überwiegend in Privatbesitz. In geringem Umfang sind auch 

Staatswald und Körperschaftswald vorhanden. 

 

Die derzeitige Waldbestockung wird überwiegend durch die Kiefer geprägt.  

 

 

Waldfunktionen und Ziele 

Neben den allgemeinen Wohlfahrtswirkungen des Waldes sind spezielle Funktionen von 

Waldgebieten im Schutzwaldverzeichnis und im Waldfunktionsplan der Forstverwaltung dar-

gestellt. 

 

Erholungswald 

Erholungswälder dienen der Erholung und dem Naturerlebnis ihrer Besucher in besonderem 

Maße. In Heroldsbach ist der große Waldbestand im westlichen Gemeindegebiet als Erho-

lungswald der Intensitätsstufe II eingestuft, d.h. diese Waldbereiche werden stark besucht 

und bei der Waldbewirtschaftung soll auf die Erholung Rücksicht genommen werden. 

 

Wald mit besonderer Bedeutung für den Klimaschutz  

Als Wald mit besonderer Bedeutung für den regionalen Klimaschutz sind kleinere Teilflächen 

im südlichen Gemeindegebiet (Teilflächen des Staatsforst Mark) eingestuft. Wälder dieser Ka-

tegorie haben eine wichtige Funktion für den Luftaustausch und die Frischluftversorgung. 

 

Lebensraum 

Als Wald mit besonderer Bedeutung als Lebensraum und für die biologische Vielfalt ist insbe-

sondere der westliche Waldbestand dargestellt. Ziel ist hier, der Erhalt außergewöhnlichen 

standörtlichen Voraussetzungen und somit auch der Erhalt schützenswerter Lebensräume 

und seltener Arten. 
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Sonstige Ziele des Waldfunktionsplanes: 

 

1. Erhalt der Waldflächen 

2. Vermehrung der Waldflächen - Erstaufforstung in waldarmen, dem Wind ausgesetzten 

Gebieten mit standortgerechter Bestockung, ausgenommen sind aus Sicht des Natur-

schutzes wertvolle Gebiete 

3. Sicherung und Verbesserung der Nutzfunktion des Waldes, u.a. überbetriebliche Zu-

sammenschlüsse, bessere Erschließung etc. 

4. Sicherung und Verbesserung der Schutzfunktionen des Waldes (z.B. Wald mit beson-

derer Bedeutung für den Klimaschutz) 

5. Sicherung und Verbesserung der Sonderfunktionen des Waldes (z.B. Wald mit beson-

derer Bedeutung für die Erholung) 

 

Da Waldflächen wichtige Funktionen für Naturhaushalt und Erholung besitzen, sollen vorhan-

dene Waldflächen erhalten bleiben und ihre ökologische Leistungsfähigkeit verbessert wer-

den. 

 

Weitere Hinweise zur Waldpflege bzw. zur Erstaufforstung finden sich im Kap. 4.3.2.7. 

 

 

2.6.6 Wasserwirtschaft 

Fließgewässer 

 

Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Fließgewässer III. Ordnung: 

- Hirtenbach und Nebengewässer 

- Reuthgraben  

- Weihergraben 

- Reglitz und Nebengewässer 

 

Zur Erhaltung, Entwicklung und Nutzung der Gewässer existieren zahlreiche gesetzliche Vor-

gaben, insbesondere das Wasserhaushaltsgesetz, das Bayerische Wassergesetz sowie die 

Wasserrahmenrichtlinie der EU. Gewässer sind so zu erhalten, zu entwickeln und zu bewirt-

schaften, dass sie in ihrer Leistungsfähigkeit und in ihren Funktionen in einem guten Zustand 

erhalten oder in einem guten Zustand gebracht werden.  

 

Hierzu ist insbesondere erforderlich: 

- eine Verbesserung der Durchgängigkeit der Gewässer, 

- die Reduktion von Schad- und Nährstoffeinträgen aus Siedlungen, land- und forstwirt-

schaftlich genutzten Bereichen, 

- die Erhaltung und Erhöhung der Selbstreinigungskraft der Gewässer, 
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- die Vermeidung von Eintiefungen des Gewässerbettes, 

- die Verbesserung der Retentionsfähigkeit der Auen und damit die Minderung der 

Hochwassergefahren und potentiellen Hochwasserschäden, 

- die Minimierung notwendiger Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen durch die Errei-

chung eines naturnahen Zustandes und ausreichenden Raum für die Gewässer. 

 

Gewässerentwicklungskonzept 

Für die Gewässer der Gemeinde Heroldsbach liegt kein Gewässerentwicklungskonzept vor.  

Zur Gewässergüte der Fließgewässer im Gemeindegebiet liegen keine Daten vor. 

 

LƳ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇƭŀƴ ǎƛƴŘ ŀƭƭŜ DŜǿŅǎǎŜǊ ŀƭǎ ¢Ŝƛƭ ŘŜǊ ƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇǊŅƎŜƴŘŜƴ aǳƭŘŜƴ ŀƭǎ αCƭŅŎƘŜƴ 

Ƴƛǘ ōŜǎƻƴŘŜǊŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ŦǸǊ bŀǘǳǊƘŀǳǎƘŀƭǘ ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎōƛƭŘά ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 5ŀƳƛǘ ǎƻƭƭ ŘƛŜ 

besondere Priorität der Erhaltung der Talräume sowie auch die Notwendigkeit von Verbesse-

rungsmaßnahmen verdeutlicht werden. Diese Räume sind möglichst extensiv zu nutzen und 

insbesondere vor Eingriffen und Bebauung zu schützen.  

Vorschläge für landschaftspflegerische Maßnahmen am Gewässer finden sich im Kap. 4.3.2.1.  

 

 

Stillgewässer 

Im Gemeindegebiet von Heroldsbach befinden sich wenige natürlichen Stillgewässer. Die 

meisten vorhandenen Gewässer sind vom Menschen geschaffen und meist als Fischteiche ge-

nutzt. Einige der Teiche und Weiher weisen trotz Bewirtschaftung als Fischteich, naturnahe 

Entwicklungen auf. Bei einer naturnahen und extensiven Nutzung bzw. bei einem Verzicht auf 

jegliche Nutzung tragen die Gewässer zum Erhalt und der Entwicklung des Biotopverbunds 

bei. Hier können sich sowohl Unterwasservegetation wie auch Röhrichtbestände, Hochstau-

denfluren und Sumpfwälder entwickeln. 

 

 

Grundwasser/Trinkwassergewinnung 

Das Grundwasser ist im Gemeindegebiet hoch anstehend und daher gegenüber Stoffeinträ-

gen, z.B. aus Düngemitteln und Pestiziden, sehr empfindlich. Dies gilt insbesondere für die 

Talmulden. Auf den Hochflächen ist der Grundwasserflurabstand höher, die Gefährdung des 

Grundwassers geringer.  

 

Im Gemeindegebiet sind zwei Trinkwasserschutzgebiet vorhanden: 

- αIŜǊƻƭŘǎōŀŎƘŜǊ DǊǳǇǇŜ ¢. ±L ǳƴŘ ±LLάΣ [w! CƻǊŎƘƘŜƛƳ 

- αIŜǊƻƭŘǎōŀŎƘŜǊ DǊǳǇǇŜ ¢. LL ōƛǎ ±άΣ [w! CƻǊŎƘƘŜƛƳ 

 

Die Trinkwasserversorgung für Heroldsbach erfolgt über sechs Tiefbrunnen im Verbandsge-

biet (Heroldsbach und Hausen).  
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2.6.7 Schutzgebiete zur Erhaltung von Natur und Landschaft 

2.6.7.1 Naturschutzgebiete 

Naturschutzgebiete stellen die wichtigste Schutzkategorie des Bundesnaturschutzgesetzes 

(§ 23 BNatSchG) dar. Sie werden von der Regierung von Oberfranken - Höhere Naturschutz-

behörde - ausgewiesen.  

 

Im Gemeindegebiet von Heroldsbach sind keine Naturschutzgebiete vorhanden. 

Auch im ABSP (Arten- und Biotopschutzprogramm) des Landkreises Forchheim sind keine Vor-

schläge für die Ausweisung von Naturschutzgebieten gemacht. 

 

 

2.6.7.2 Landschaftsschutzgebiete 

Landschaftsschutzgebiete gem. § 26 BNatSchG sollen den Charakter großräumiger naturnaher 

und attraktiver Landschaften bewahren. Sie weisen weniger Einschränkungen auf als die 

strengeren Naturschutzgebiete und werden von der Kreisverwaltungsbehörde - Untere Na-

turschutzbehörde - ausgewiesen. 

 

Im Gemeindegebiet sind keine Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. 

 

Im ABSP des Landkreises Forchheim gibt es keine Vorschläge für die Ausweisung eines Land-

schaftsschutzgebiets. 

 

 

2.6.7.3 Naturdenkmale 

Naturdenkmale sind die geeignete Schutzkategorie für Einzelobjekte wie Bäume, Felsen, geo-

logische Sonderformen. Die Anforderungen werden im § 28 BNatSchG definiert. In der Ge-

meinde Heroldsbach sind keine Naturdenkmale vorhanden. 

 

 

2.6.7.4 Landschaftsbestandteile und Grünbestände 

Diese Schutzkategorie des Bayerischen Naturschutzgesetzes ist für die Erhaltung wertvoller 

Einzelbestände im Gemeindegebiet besonders gut geeignet. Grundlage ist der § 29 BNatSchG.  

 

Im Gemeindegebiet von Heroldsbach sind keine geschützten Landschaftsbestandteile vorhan-

den: 

 

Nach Angaben des ABSP ist ein Vorschlag für die Ausweisung von geschützten Landschaftsbe-

standteilen gemacht: 
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- Teichgruppe nördlich von Poppendorf: Teiche intensiv bewirtschaftet und fast vege-

tationslos, an Nordkante stellenweise Gehölzsaum; A: Knoblauchskröte (ü), Laubfrosch 

(ü), Springfrosch 

 

 

2.6.7.5 Natura 2000 

Als Teil des kohärenten europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 und auf Grundlage der 

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiete) und der Vogelschutz-Richtlinie (SPA-Gebiete) 

müssen die Mitgliedsstaaten Schutzgebiete für bestimmte Lebensräume und Arten auswei-

sen. 

Die Kommission hat am 07. Dezember 2004 eine Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher 

Bedeutung in der kontinentalen biogeographischen Region verabschiedet, von denen zwei 

Gebiet randlich im Gemeindegebiet von Heroldsbach liegen: 

 

- SPA-DŜōƛŜǘΥ αaŀǊƪǿŀƭŘ ōŜƛ .ŀƛŜǊǎŘƻǊŦά όbǊΦ соом-472) 

- FFH-DŜōƛŜǘΥ α²ŀƭŘƎŜōƛŜǘ ¦ƴǘŜǊŜ aŀǊƪά όbǊΦ сном-371) 

 

Die Gebiete sind im Landschaftsplan eingetragen. Eingriffe in diese Gebiete sind nicht vorge-

sehen. Die nachfolgend aufgeführten Lebensraumtypen, Arten und Erhaltungsziele sind aus 

den jeweiligen Gebietssteckbriefen nachrichtlich übernommen. 

 

Im SPA-DŜōƛŜǘ αaŀǊƪǿŀƭŘ ōŜƛ .ŀƛŜǊǎŘƻǊŦά finden sich folgende Lebensraumtypen und Arten: 

 

Vogelarten Anhang I 

Code Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

A229 Alcedo atthis Eisvogel 

A234 Picus canus Grauspecht 

A104 Bonasa (=Tetrastes) bonasia Haselhuhn 

A246 Lullula arborea Heidelerche 

A238 Dendrocopos medius Mittelspecht 

A223 Aegoilus funereus Raufußkauz 

A236 Dryocopus martius Schwarzspecht 

A217 Glaucidium passerinum Sperlingskauz 

A072 Pernis apivorus Wespenbussard 

A224 Caprimulgus europaeus Ziegenmelker 
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Das allgemeine Ziel des Erhalts des ausgedehnten Waldgebiets, insbesondere der großflächi-

gen, trockenen Kiefernwälder mit teilweise gut ausgeprägter Zwergstrauchvegetation als be-

deutsamer Lebensraum für charakteristische, überwiegend seltene und gefährdete Arten. Er-

halt der engen Beziehungen zum umgebenden Offenland und den Teichgebieten des Aisch-

grunds sowie dem Nürnberger Reichswald wird wie folgt konkretisiert: 

 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen von Mittelspecht, Grauspecht und 

Schwarzspecht sowie Raufußkauz und Sperlingskauz (als Folgenutzer) sowie ihrer Le-

bensräume, insbesondere großflächiger, ungestörter, ausreichend unzerschnittener 

Wälder mit ausreichenden Anteilen von Laubhölzern (u.a. alten Eichen in strukturrei-

chen, gestuften Beständen für den Mittelspecht) sowie eines ausreichenden Netzes 

aus Biotopbäumen als Alt- und Totholzanwärter. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Wespenbussards sowie seiner Le-

bensräume, insbesondere großflächiger, störungsarmer, ausreichend unzerschnitte-

ner Waldgebiete mit Alt- und Starkholzbeständen als Bruthabitate sowie extensiv ge-

nutzter Offenlandbereiche mit Säumen, Magerwiesen, (Feucht-)Grünland und Gewäs-

sern als Nahrungshabitate. Erhalt ggf. Wiederherstellung störungsarmer Räume um 

die Brutplätze, insbesondere zur Brut- und Aufzuchtzeit (Radius i.d.R. 200 m) und Er-

halt der Horstbäume. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen von Heidelerche und Ziegenmelker so-

wie ihrer Lebensräume, insbesondere der trockenen, lichten Kiefern- und Kiefern-Ei-

chen-Wälder und deren Verzahnung mit insektenreichen Lichtungen, Schneisen und 

Offenland, von sandigen Freiflächen. Vermeidung von Störungen zur Brutzeit. Erhalt 

von Singwarten in den Offenlandbereichen sowie einer strukturreichen und lückigen 

Krautschicht mit vereinzelt liegendem Totholz (Brutplätze, Deckung). Ausreichender 

Verzicht auf Biozid- und Nährstoffeinsatz in den o.g. Lebensräumen der beiden Arten 

zum Erhalt der Nahrungsgrundlage (Großinsekten für den Ziegenmelker). 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Haselhuhns und seiner Lebens-

räume, insbesondere ausreichend großer, reich horizontal und vertikal strukturierter 

(Kraut-, Hochstauden- und Zwergstrauchschicht) Laub- und Mischwälder. Erhalt und 

Förderung von Pionierholzarten und Dickichtstrukturen aus Laubholz mit reichem An-

gebot an Weichhölzern und beerentragenden Sträuchern und Bäumen sowie kleinflä-

chiger Bestandslücken (z.B. durch Baumsturz). 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Eisvogels und seiner Lebensräume, 

insbesondere ungestörter Bäche, Gräben und Teiche mit naturbelassenen Uferberei-

chen, natürlichen Abbruchkanten und Steilufern als Brutlebensraum sowie umgestürz-

ter Bäume und anderer Sitzwarten im Uferbereich der Gewässer. Erhalt ggf. Wieder-

herstellung eines ausreichenden Angebots an Jung- und Kleinfischen in den Gewässern 

als Nahrungsgrundlage. 
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Im FFH-DŜōƛŜǘ α²ŀƭŘƎŜōƛŜǘ ¦ƴǘŜǊŜ aŀǊƪά finden sich folgende Lebensraumtypen und Arten: 

 

Lebensraumtypen 

Code Bezeichnung 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald 

(Carpinion betuli) 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-

canae, Salicion albae) 

* = prioritär 

 

Arten Anhang II 

Code Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

1084* Osmoderma eremita Eremit 

1093* Austropotamobius torrentium Steinkrebs 

1166 Triturus cristatus Kammmolch 

1323 Myotis bechsteini Bechsteinfledermaus 

1324 Myotis myotis Großes Mausohr 

* = prioritär 

 

Die allgemeinen Ziele des Erhalts und ggf. der Wiederherstellung des Waldgebiets Untere 

Mark als ein strukturreicher Mischwaldkomplex, der die Standortvielfalt auf Burgsandstein, 

Rhätolias und Feuerletten im Übergangsbereich der Steigerwaldabdachung zum Regnitzbe-

cken repräsentiert sowie Erhalt des bedeutsamen Lebensraums für Fledermäuse, Amphibien, 

Krebse, Libelle und Totholzbewohner werden wie folgt konkretisiert: 

 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulos-Fagetum). Er-

halt ggf. Wiederherstellung differenzierter Bestands- und Altersstrukturen mit ausrei-

chend hohem Altholz- und Totholzanteil, insbesondere an stark dimensionierten, ste-

henden und liegenden Stämmen. Erhalt einer ausreichenden Anzahl von Höhlenbäu-

men und sonstiger Biotopbäumen. 

 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpi-

netum) und der Subatlantischen oder mitteleuropäischen Stieleichenwälder oder 
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Eichen-Hainbuchenwälder (Carpinion betuli) mit ihrem einzigartigen Struktur- und 

Srtenreichtum und ihrer naturnahen Baumarten-Zusammensetzung. Erhalt der cha-

rakteristischen Vegetation und des natürlichen oder durch traditionelle, regionaltypi-

sche Nutzungsformen entstandenen Struktur- und Artenreichtums. Erhalt der Habitat-

funktionen für lebensraum- und nutzungsformtypische Tiergruppen (Spechte, Fleder-

mäuse, Kleinsäuger, Käfer, Tagfalter). Erhalt eines ausreichend hohen Alt- und Totholz-

anteils. 

 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excel-

sior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) mit standortheimischer Baumarten-

zusammensetzung und naturnaher Bestands- und Altersstruktur als verbindendes 

Landschaftselement und weitgehend unzerschnittener Wanderungskorridor für ge-

wässergebundene Tier- und Pflanzenarten. Erhalt typischer Elemente der Alters- und 

Zerfallsphase, insbesondere von ausreichen Totholz und Biotopbäumen. Erhalt des 

weitgehend ungestörten Wasserregimes. 

 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen der Bechsteinfledermaus und des Gro-

ßen Mausohrs, insbesondere durch Erhalt ausreichend unzerschnittener alt- und tot-

holzreicher Laub- und Mischwälder mit einem ausreichend hohen Angebot an natürli-

chen Baumhöhlen als Sommerlebensraum für die Bechsteinfledermaus und als Jagd-

habitat beider Arten. Erhalt ggf. Wiederherstellung der weitgehenden Störungsfreiheit 

von Kolonien der Bechsteinfledermaus zur Zeit der Jungenaufzucht. Erhalt ggf. Wie-

derherstellung ausreichend unzerschnittener Flugkorridore zwischen den Kolonien 

(u.a. Schloss Thurn bei Heroldsbach) und den Nahrungshabitaten des Großen Maus-

ohrs. 

 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Kammmolchs. Erhalt der nicht bzw. 

extensiv genutzten Teiche mit ihren zum Teil ausgeprägten Verlandungszonen, Röh-

richten und ihrer Unterwasservegetation als Laichgewässer. Erhalt von für die Fort-

pflanzung geeigneten Stillgewässern. Erhalt des zusammenhängenden Habitatver-

bunds zwischen Laich- und Landlebensräumen. Erhalt eines naturnahen Fischarten-

spektrums ohne Besatzmaßnahmen in für Naturschutzzwecke vorbehaltenen Teichen. 

 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Eremiten. Erhalt anbrüchiger oder 

abgestorbener großer, sehr alter Bäume mit Vorkommen des Eremiten bzw. im Umfeld 

von Eremitenvorkommen. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines dauerhaften Angebots 

an geeigneten Altbäume, insbesondere an alten, in der Regel mehrhundertjährigen Ei-

chen. Wiederherstellung von Bäumen, die aus der Nutzung genommen werden, zum 

Erhalt der Faunentradition (dauerhafte Bereitstellung von großen Mulmhöhlen, z.B. 
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wirtschaftlich minderwertige Bäume, Güte C). Erhalt ggf. Wiederherstellung der Ver-

netzung der Habitate durch entsprechende Altbäume 

 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Steinkrebses. Erhalt ggf. Wiederher-

stellung der natürlichen Gewässerstruktur (Vermeidung/Aufhebung von Begradigun-

gen und Uferverbau) und einer guten Wasserqualität in den Oberlaufbächen. Ausrich-

tung einer ggf. erforderlichen Gewässerunterhaltung auf den Erhalt des Steinkrebses 

und seiner Lebensraumansprüche in besiedelten Gewässern. 
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2.6.8 Denkmalschutz 

Das Denkmalschutzgesetz (DSchG) unterscheidet Baudenkmäler und Bodendenkmäler. Diese 

sind in der Denkmalliste beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege eingetragen. Denk-

mäler sind vom Menschen geschaffene Sachen oder Teile aus vergangener Zeit, deren Erhal-

tung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen oder 

volkskundlichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt.  

 

Wer Baudenkmäler oder geschützte Ausstattungsstücke beseitigen, verändern oder an einen 

anderen Ort verbringen oder in der Nähe von Denkmälern Anlagen errichten, verändern oder 

beseitigen will, benötigt eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, sofern sich dies auf 

Bestand und Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann.  

 

Bodendenkmäler sind bewegliche und unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden befinden 

oder befanden und in der Regel aus vor- oder frühgeschichtlicher Zeit stammen. Sie sind un-

berührt zu erhalten (DSchG, Art. 1). 

 

Die im Gemeindegebiet vorhandenen Boden- und Baudenkmäler sind im Flächennutzungsplan 

und in der Themenkarte 6 (Boden) im Umweltbericht dargestellt.  

 

Im Folgenden sind die Bau- und Bodendenkmäler für den jeweiligen Ortsteil kartographisch 

erfasst und beschrieben: 
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HAUPTORT HEROLDSBACH 

 

 
 

Baudenkmäler 
1 D-4-74-135-4 Steinkreuz, quer zur Straße stehendes Sandsteinkreuz, linker Kreuzarm fehlt, 

16./17. Jh.; an der Straße nach Poppendorf 

2 D-4-74-135-2 Ehem. Schloss der von Varchtel, später der Freiherren von Löffelholz, heute Forst-

haus, dreigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Mansarddach, 16.-18. Jh.; Umfrie-

dungsmauer, Sandsteinquader, 18. Jh.; mit Ausstattung 

D-4-74-135-3 Nebengebäude des Schlosses, zweigeschossiger Halbwalmdachbau aus Sandstein-

quadermauerwerk, Wappen über dem rundbogigen Eingang, 17. Jh. 

3 D-4-74-135-1 Kath. Pfarrkirche St. Michael, Turm um 1438, Kirchenneubau nach Plänen von Franz 

Xaver Ruepp, Nürnberg, 1895, neuromanisch; mit Ausstattung. 

4 D-4-74-135-20 Kruzifix, Wegkreuz, Sandsteinpfeiler mit aufgesetztem Gusseisenkruzifix, 19. Jh.; an 

der Abzweigung Hauptstraße, Ecke Wimmelbacher Straße. 

5 D-4-74-135-21 Ehem. Kuratenhaus, villenartiger, zweigeschossiger Mansardhalbwalmdachbau mit 

Zwerchgiebel und Türmchen, barockisierender Heimatstil, bez. 1916. 

6 D-4-74-135-18 Ehem. Güterhalle, zugleich Empfangsgebäude des Bahnhofs Heroldsbach an der 

aufgelassenen Eisenbahnlinie Forchheim-Höchstadt a.d. Aisch, verbretterte Holzar-

chitektur mit Flachsatteldach und Laderampe, 1892. 

7 D-4-74-135-11 Wegkapelle, kleiner Anbau an ein Wirtschaftsgebäude, 1. Hälfte 19. Jh.; bei Nr. 11. 

8 D-4-74-135-15 Bildstock, Sandsteinsäule auf Sockel mit vierseitigem Aufsatz und Bildnische, von 

eisernem Doppelkreuz bekrönt, 1. Hälfte 17. Jh.; bei Nr. 2. 

9 D-4-74-135-17 Christusfigur, halbfigurige Darstellung Christus als Weltenherrscher mit Stab und 

Reichsapfel, Sandstein, 2. Hälfte 19. Jh. 
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Bodendenkmäler 
I D-4-6331-0001 Frühmittelalterliche Abschnittsbefestigung "Altenburg". 

II D-4-6331-0002 Untertägige Bauteile der spätmittelalterlichen bis neuzeitlichen Pfarrkirche, Funda-
mente eines mittelalterlichen Vorgängerbaus sowie Körpergräber des Mittelalters 
und der Neuzeit. 

 

 

ORTSTEIL THURN 

 

 
 

Baudenkmäler 
1 D-4-74-135-12 Schloss, ehem. mittelalterliche Wasserburg, zerstört 1638, ausgebaut zur barocken 

Schlossanlage 1728 und vor allem 1747-56 durch Johann Jakob Michael Küchel; drei-

geschossiger Massivbau mit Satteldach, umgeben von Graben; mit Ausstattung; Gar-

tenanlage mit Gartenpavillon von 1766, Gartenfiguren aus der Werkstatt von Ferdi-

nand Dietz; Gärtnerwohnhaus, 1758; Wirtschaftsgebäude, langgestreckter Walm-

dachbau, um 1758; Hofbrunnen mit Neptunfigur, 3. Viertel 18. Jh.; Gartenmauer 

zwischen Wirtschaftsgebäude, Gärtnerwohnung und Gartenpavillon, Sandsteinqua-

der, von Kugeln gekrönt; Brücke über den Wassergraben, 18. Jh. 

2 D-4-74-135-13 Bauernhaus, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit Fachwerk, 18./frühes 19. Jh.; 

angebaut Fachwerkstadel, 17. Jh., mit Dachreiter. 

3 D-4-74-135-14 Bauernhaus, erdgeschossiger Wohnstallbau, Sandsteinquader verputzt, Halbwalm-

dach, 18. Jh. 

Bodendenkmäler 
I D-4-6332-0193 Fundamente der mittelalterlichen Wasserburg "Thurn" und des frühneuzeitlichen 

Schlosses 
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ORTSTEIL OESDORF 

 

 
 

Baudenkmäler 
1  

D-4-74-135-19 
Ehem. Forsthaus (1), zweigeschossiger giebelständiger Satteldachbau mit Fach-

werkgiebel, 18. Jh., 1864 verändert; Fachwerkscheune (2), um 1800. 2 

3 D-4-74-135-5 Kath. Filialkirche St. Veit, einfacher unverputzter Sandsteinquaderbau mit polygo-

nalem Chorabschluss und Dachreiter, wohl 2. Hälfte 15. Jh., 1953 Verlängerung des 

Langhauses um eine Achse nach Westen; mit Ausstattung. 

4 D-4-74-135-6 Marter, Sandsteinsäule auf hochrechteckigem Sockel, vierseitiger Aufsatz, 17./18. 

Jh.; Reliefplatten 1986 erneuert; am östlichen Ortsausgang. 

D-4-74-135-7 Kruzifix, gusseisernes Kreuz mit Korpus auf Sandsteinsockel, Ende 19. Jh.; an der 

Straße nach Forchheim bei dem Friedhof. 

Bodendenkmäler 
I D-4-6231-0094 Untertägige Bauteile der spätmittelalterlichen St.-Veit-Kirche sowie vermutlich Kör-

pergräber des Mittelalters und der Neuzeit. 

II D-4-6231-0043 Vermutlich vorgeschichtliche Siedlung und frühmittelalterliche Wüstung 

III D-4-6231-0117 Freilandstation des Mesolithikums 

IV D-4-6231-0028 Bestattungsplatz mit Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung 
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ORTSTEIL POPPENDORF 

 

 
 

 

Baudenkmäler 
1 D-4-74-135-8 Kath. Filialkirche, gedrungener Bau, Chorturmanlage wohl um 1300, Chorturm 15. 

Jh. neu aufgeführt, Obergeschoss wohl 1629; mit Ausstattung. 

2 D-4-74-135-9 Marter, Sandsteinsäule auf schmalem hochrechteckigem Sockel, vierseitiger Auf-

satz, Relieftafeln erneuert, bez. 1748; bei der Kirche. 

3  
 
D-4-74-135-24 

Ehem. Schulhaus, dreiteiliger Baukörper über zweifach gewinkeltem Grundriss mit 

zweigeschossigem Walmdachbau mit Standerker, eingeschossigem Mansarddach-

bau mit Halbwalm und eingeschossigem Frackdachbau, Erdgeschoss Sandsteinqua-

der, Obergeschoss und Mansarde verputzt, im Reformstil, 1921-25 

4 Pumpbrunnen, gemauerter Schacht mit rundem Sandsteintrog, gleichzeitig. 

5 D-4-74-135-10 Wegkapelle, kleiner verputzter Massivbau, bez. 1886; mit Ausstattung; an der 

Straße nach Heroldsbach. 

Bodendenkmäler 
I D-4-6331-0004 Untertägige Bauteile der spätmittelalterlichen bis frühneuzeitlichen Kirche sowie 

Körpergräber des Mittelalters und der Neuzeit. 

II D-5-6331-0111 Archäologische Befunde im Bereich der frühneuzeitlichen Wüstung "Reuendorf". 
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2.6.9 Altlastenverdachtsflächen 

In der wirksamen Fassung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes sind zwei Altlasten-

verdachtsflächen, in Oesdorf bei der Feuerwehr und im nordöstlichen Bereich von Herolds-

bach, verzeichnet. Diese wurden in die Neuaufstellung übernommen. 

 

Im Altlastenkataster für Bayern sind diese Altlastenverdachtsflächen nicht verzeichnet. 
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2.7 VER ς UND ENTSORGUNG 

 

2.7.1 Wasserversorgung 

Zur Sicherung Wasserversorgung in Heroldsbach und Hausen haben sich beiden Gemeinden 

1963 zum "Zweckverband zur Wasserversorgung der Heroldsbacher Gruppe" gegründet. Ak-

tuell versorgt der Verband ca. 9.000 Einwohner. 

Er betreibt für die Wasserversorgung insgesamt sechs Tiefbrunnen. 

 

2.7.2 Abwasserentsorgung 

Auch für die Abwasserentsorgung haben sich die beiden Gemeinden Heroldsbach und Hausen 

zu einem Zweckverband zusammengeschlossen, zum "Zweckverband zur Abwasserbeseiti-

gung der Hirtenbachgruppe". 

Die Abwasserentsorgung erfolgt über die Kläranlage in Hausen, die an die Kläranlage in Adels-

dorf angeschlossen ist. 

 

2.7.3 Stromversorgung 

Die Stromversorgung erfolgte bisher über die Gemeinde. Der Netzbetrieb wird ab dem 

01.01.2025 an die BayernWerk Netz GmbH verpachtet. 

 

2.7.4 Müll- und Bauschuttbeseitigung / Deponien 

Für die Hausmüllbeseitigung ist der Landkreis Forchheim zuständig. Die Abfuhr der Restmüll-

tonne erfolgt in der Regel zwei Mal im Monat. Die Abfuhr der Kunststoffe und des Verbund-

materials im Gelben Sack sowie der Papiertonne erfolgt in Heroldsbach einmal im Monat.  

Zudem stehen der Bevölkerung für die Entsorgung von Gartenabfällen z.B. der Wertstoffhof 

in Heroldsbach zur Verfügung. 

Weitere Deponien und Kompostierungsanlagen befinden sich im Umland. 
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2.7.5 Erneuerbare Energien 

 

Energienutzungsplan 

Die Gemeinde Heroldsbach hat im Jahr 2016 vom bifa Umweltinstitut einen Energienutzungs-

plan aufstellen darin. Darin enthalten eine umfassende Bestandsanalyse der Energieinfra-

struktur sowie eine Potenzialanalyse für die erneuerbaren Energieträger. Einige Ergebnisse 

dieses Energienutzungsplanes fließen auch die Neuaufstellung des Flächennutzungs- und 

Landschaftsplanes ein. 

 

Photovoltaik 

Nach derzeitigem Stand Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 sind PV-Freiflächenanlagen 

mit einer Nennleistung bis maximal 100 MWp auf Acker- und Grünlandflächen in sogenannten 

"landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten" förderfähig in Bayern. Das gesamte Gemeinde-

gebiet von Heroldsbach liegt im benachteiligten Gebiet nach EEG23 § 3 Nr. 7a und b. 

 

Für die Ermittlung geeigneter Standorte für PV-Freiflächenanlagen wird folgende Vorgehens-

weise aufbauend auf dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau 

und Verkehr vom 10.12.2021 empfohlen: 

 

- Ausschluss grundsätzlich nicht geeigneter Standorte (Ausschlussflächen) wie National-

parke, Naturschutzgebiete, Biotope, Überschwemmungsgebiete, Flüsse etc. 

- Ausschluss nicht geeigneter Restriktionsflächen, die für die Errichtung von PV-Freiflä-

chenanlagen nur bedingt geeignet sind; z.B. Landschaftsschutzgebiete, Bodendenkmä-

ler, Natura 2000 Gebiete, landschaftliche Vorbehaltsgebiete, regionale Grünzüge etc. 

- Prüfung geeigneter Standorte; z.B. versiegelte Konversionsflächen, Siedlungsbrachen, 

Abfalldeponien, Flächen im räumlichen Zusammenhang mit größeren Gewerbegebie-

ten im Außenbereich, Trassen entlang größerer Verkehrsstraßen etc. 

 

Bei der Prüfung geeigneter PV-Standorte im Gemeindegebiet wurden zwei potenziell geeig-

nete Flächen identifiziert. Diese werden im Flächennutzungsplan als geplante Sonderbauflä-

chen dargestellt. Eine ausführliche Behandlung findet sich unter Kapitel 4.2.2. 

 

Wind  

Im Gemeindegebiet von Heroldsbach befinden sich keine Anlagen zur Windenergiegewin-

nung, auch der Regionalplan stellt keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete dar.  

Im Rahmen der Bearbeitung des Energienutzungsplanes wurden potenzielle Flächen für die 

Nutzung von Windenergie im Waldgebiet nördlich von Oesdorf ausgemacht. Diese werden in 

der Neuaufstellung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes als Hinweis in die Planzeich-

nung aufgenommen. 
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Biomasse 

Hinsichtlich dem Potential Biomasse, insbesondere Biogas, ist eine Biogasanlage gem. § 35 

Abs.1 Nr. 6 BauGB zulässig, wenn sie der energetischen Nutzung von Biomasse im Rahmen 

eines schon bestehenden land- und forstwirtschaftlichen, gartenbaulichen oder tierhaltenden 

Betriebes sowie dem Anschluss solcher Anlagen an das öffentliche Versorgungsnetz dient und 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

- das Vorhaben steht in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Betrieb 

- die Biomasse stammt überwiegend aus dem Betrieb oder überwiegend aus diesem 

und aus nahe gelegenen Betrieben nach den Nrn. 1, 2 oder 4, soweit letzterer Tierhal-

tung betreibt, 

- es wird je Hofstelle oder Betriebsstandort nur eine Anlage betrieben  

- und die installierte elektrische Leistung der Anlage überschreitet  

nicht 0,5 MW. 

 

Im Gemeindegebiet von Heroldsbach sind keine Biomasseanlagen vorhanden. 

 

Wasser 

In Heroldsbach besteht kein Potenzial für die Energiegewinnung durch Wasserkraft. 
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3. ENTWICKLUNGSTENDENZEN UND NUTZUNGSKONFLIKTE 

 

WOHNEN 

Im Umland von Nürnberg, Forchheim und Erlangen besteht aufgrund von Hochschuleinrich-

tungen und großen international tätigen Firmen ein erheblicher Bedarf an Wohnbauland. Für 

den Landkreis Forchheim wird eine stabile Bevölkerungsentwicklung von -2,5 bis unter 2,5 % 

prognostiziert. 

 
Abbildung 17: Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2042 (Ausschnitt) 

 

Die Gemeinde Heroldsbach verzeichnet trotz fortlaufender Planung und Erschließung kleine-

rer Wohngebiete eine dauerhaft hohe Nachfrage nach Wohnbauland. 

 

Die Erschließung weiterer Wohnbauflächen für die hohe Anzahl heranwachsender junger 

Menschen aus Heroldsbach (eigener Bedarf, bzgl. Bevölkerungsstatistik Punkt 2.4.2) ist eine 

Aufgabe der weiteren Baulandentwicklung. 

 

Heroldsbach hat darüber hinaus (weiterhin) die Möglichkeit, gutverdienende Beschäftigte aus 

den benachbarten größeren Orten anzusiedeln, wenn ausreichend Bauland zur Verfügung 

steht. 
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Den Vorgaben des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalplanes sowie den Er-

kenntnissen aus der Wohnungsanalyse ist durch die verstärkte Verdichtung der Bebauung, 

bzw. eine Nachverdichtung, zu entsprechen. 

 

Eine expandierende Siedlungspolitik steht im klassischen Konflikt mit möglichst geringem Flä-

chenverbrauch und der Inanspruchnahme von Natur und Landschaft. Die Neudarstellung von 

Bauflächen steht auch im Konflikt mit der Erhaltung oder der Schaffung begrünter, geschlos-

sener Siedlungsränder (Landschaftsbild). 

 

Gemeinbedarfseinrichtungen sind hinsichtlich ihrer Kapazitäten zu prüfen. Ein Einwohnerzu-

wachs kann deutlich höhere Kosten nach sich ziehen, wenn Kindergrippen, Kindergarten, 

Schulen und letztendlich Friedhöfe erweitert werden müssen. 

 

 

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG, WOHNUNGSBESTAND UND -BEDARF, BARRIEREFREIHEIT 

Betrachtet man die Bevölkerungsprognose von Heroldsbach, ist mit einem Anstieg der jünge-

ren (unter 18) sowie der älteren Bevölkerung (über 65 Jahre) zu rechnen. 

Der derzeitige Wohnungsbestand in Heroldsbach ist für die Bevölkerungsgruppen "Jung" und 

"Alt" tendenziell ungeeignet, denn er weist einen hohen Anteil an größeren Wohnungen (über 

5 Räume, d.h. Einfamilienhäuser) sowie einen geringen Anteil an kleinen Wohnungen (1 bis 3 

Räume) für Singlehaushalte oder Zwei-Personen-Haushalte auf. 

 

Es gibt keine Statistik für Heroldsbach, wie viele Wohnungen barrierefrei sind. Deren Anzahl 

dürfte sich im unteren zweistelligen Bereich bewegen. Ohne ein Gegensteuern wird folgendes 

eintreten: 

¶ jungen Menschen werden aufgrund des fehlenden Wohnraumangebots "gezwungen", 

den Ort in Richtung der umliegenden Mittel- und Großstädte zu verlassen. 

¶ ältere Menschen werden aufgrund des fehlenden Wohnraumangebots (wenig kleine, 

barrierefreie Wohnungen) "gezwungen", längere Zeit in für ihre Ansprüche zu großen 

Wohnungen zu leben oder in altengerechte Einrichtungen der umliegenden Städte ab-

zuwandern. 

 

Die künftige Siedlungspolitik der Gemeinde Heroldsbach im Planungszeitraum sollte daher be-

darfsgerecht Wohngebiete v.a. für die Bevölkerungsgruppen auszuweisen. In den Innenberei-

chen der Ortsteile befinden sich hierfür Baulücken und Leerstände. Bauen im Bestand ist je-

doch schwierig und langwierig, so dass durch Neudarstellung von Bauflächen die Vorausset-

zungen für den erforderlichen Wohnungsbau geschaffen werden müssen. 
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GEMEINBEDARFSEINRICHTUNGEN, PFLEGE- UND BETREUUNGSPLÄTZE 

In Heroldsbach ist eine Tagespflege im Wohn- und Dienstleistungszentrum vorhanden. Tages-

pflegeeinrichtungen oder ambulant betreute Wohngemeinschaften, Wohnen für Jung und Alt 

sind auch für kleinere ländliche Gemeinde zunehmend nachgefragte Modelle. 

 

Im Hinblick auf die zukünftig prognostizierte Bevölkerungsentwicklung sind, wenn möglich, 

zentrale und damit gut erreichbare Einrichtungen und Treffpunkte für Jung und Alt zu schaf-

fen. Diese können gemeinsam untergebracht sein und müssen nicht zwangsläufig baulich ge-

trennt werden. 

 

 

GEWERBE 

Heroldsbach verfügt, außer kleinerer Gewerbeansiedlungen im Hauptort und in Poppendorf, 

über kein Gewerbegebiet. In der wirksamen Fassung des Flächennutzungs- und Landschafts-

planes ist am westlichen Rand des Gemeindegebietes zwischen der Staatsstraße 2259 und der 

Kreisstraße FO13 in direkter Anbindung zur Bundesstraße 470 eine Gewerbefläche dargestellt. 

Diese war und ist als Teil des interkommunalen Gewerbegebietes mit der Nachbargemeinde 

Hemhofen im Landkreis Erlangen-Höchstadt vorgesehen. 

 

Die Lage an der Staatsstraße mit Anbindung an Forchheim über die Bundesstraße 470 und 

damit die Nähe zur Autobahn und zum überregionalen Verkehr führt potenziell dazu, dass der 

belastende Schwerlastverkehr zu großen Teilen aus dem Hauptort ferngehalten wird. Dadurch 

wird das Verkehrsaufkommen in den übrigen Bereichen der Gemeinde reduziert und Lärm- 

und Abgasbelästigungen minimiert. Der Naturraum und die historischen Ortsstrukturen wer-

den dadurch erhalten und auf lange Sicht gesichert. Diese ideale räumliche Lage bietet auch 

zukünftig das Potenzial, die Attraktivität der Gemeinde Heroldsbach für die Ansiedlung von 

Unternehmen bzw. Betriebe langfristig zu erhalten. 

 

Die Gemeinde Heroldsbach schafft mit der Realisierung des Gewerbegebiets die Vorausset-

zungen für die Ansiedlung von Arbeitsplätzen und damit für die Reduzierung der Auspendler-

quote. Die Nachfrage nach Gewerbefläche ist vorhanden. 

 

 

VERKEHR, RAD- UND FUßWEGE, ÖPNV 

Gemäß den Daten des Bayerischen Straßeninformationssystems (siehe Kapitel 2.5.1) ist das 

Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße sowie der Staatsstraße in den letzten Jahren an-

gewachsen. Eine Möglichkeit dem hohen Verkehrsaufkommen entgegenzuwirken und die be-

reits im Regionalplan aufgeführt ist, ist die Verlagerung des Individualverkehrs (IV) von moto-

risierten auf nicht motorisiert, z.B. durch Ausbau und Stärkung des Rad- und Fußverkehrs, oder 
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eine Bündelung des motorisierten IVs durch eine Verbesserung der ÖPNV-Verbindung in den 

Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen. 

Ein geschlossenen Radwegenetz ist im Gemeindegebiet in Ost-West-Richtung vorhanden. Es 

fehlen allerdings befestigte Verbindungen in Nord-Süd-Richtung. Eine ÖPNV-Verbindung ist 

nach Forchheim, Höchstadt/Aisch und Erlangen ausreichend vorhanden. Eine Anbindung an 

den Schienenverkehr existiert nicht. 

 

Mit dem Ausbau dieser beiden Verkehrsbereich könnte man dem hohen Verkehrsaufkom-

men, der daraus resultierenden starken Immissionsbelastung auf der Bundes- und Staats-

straße entgegenwirken und die Erholungsräume im Gemeindegebiet für den örtlichen und re-

gionalen Radverkehr und Radtourismus attraktiver machen. 

 

 

GRÜNORDNUNG, LANDSCHAFTSPLANUNG 

Die Landschaft der Gemeinde Heroldsbach stellt einen typischen Ausschnitt der Kulturland-

schaft des Mittelfränkischen Beckens dar: intensive Landwirtschaft wechselt sich kleinräumig 

mit Grünland, Wald und Gewässern ab. Charakteristisch für das Gemeindegebiet sind die zahl-

reichen Weiherketten sowie das Waldgebiet Mark im Osten, die das Landschaftsbild prägen. 

Die Bedeutung dieser Lebensräume wird durch die verschiedenen Schutzgebiete und auch 

§30-Biotoptypen deutlich: sie finden sich überwiegend in den von Wald bzw. Wasser gepräg-

ten Teilen des Gemeindegebiets. Diese Bereiche haben eine große Bedeutung für die Land-

schaft und den Naturhaushalt der Gemeinde Heroldsbach. Hier liegt auch der Schwerpunkt 

der künftigen Landschaftsentwicklung. 

 

 

ERHOLUNG 

Die Gemeinde verfügt bereits über ein gewisses Angebot an Freizeitmöglichkeiten, die in Tei-

len im Zusammenhang mit Vereinen stehen oder aber frei zugänglich sind wie Spielplätze oder 

Rad-/ Wanderwege (siehe Kapitel 2.6.2). Für die naturgebundene Erholung spielen insbeson-

dere die Talräume mit den Weiherketten sowie die kleinteilig gegliederte Kulturlandschaft 

eine wesentliche Rolle. Daneben bieten die vorhandenen Flurwege Möglichkeiten zum (Feier-

abend-) Spaziergang. Das Konzept setzt daher darauf, diese Strukturen zu erhalten und das 

Landschaftserleben durch die Entwicklung von naturnahen Landschaftsbildern zu fördern. 
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4. PLANUNG, ZIELE UND MASSNAHMEN 

4.1 WOHNBAUFLÄCHENBEDARF, FLÄCHENBILANZIERUNG UND BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

 

Auf Grundlage der Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik mit der prognostizierten 

Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Heroldsbach sowie weiteren Daten wie die Anzahl 

der Wohngebäude der Kommune, Gebäude- und Freifläche sowie errechneten Werten zu 

Wohnungen je 1000 Einwohner, Wohneinheitendichte und Auflockerungsbedarf wird mit 

Hilfe der Flächenmanagementdatenbank des Bayerischen Landesamtes für Umwelt der Be-

darf an Wohneinheiten und daraus resultierend der Wohnbauflächenbedarf ermittelt: 
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GEGENÜBERSTELLUNG DER INNENENTWICKLUNGSPOTENZIALE 

 

Gemäß der Auslegungshilfe "Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs neuer Siedlungsflä-

chen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen Überprüfung" des Bayeri-

schen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie muss der errech-

nete, prognostizierte Wohnbauflächenbedarf den Innenentwicklungspotenzialen der Ge-

meinde Heroldsbach gegenübergestellt werden, da diese (im besten Fall) nach Aktivierung 

bereits einen Teil des Bedarfs denken können. 

 

Im Rahmen des Innenentwicklungskonzeptes aus dem Jahr 2020 wurden die Innenentwick-

lungspotenziale der Gemeinde erfasst. Zum diesem Zeitpunkt gab es in Heroldsbach insgesamt 

148 klassische Baulücken mit einer Flächengrößen von 10,8 ha. Davon konnten bis heute 9 

Baulücken mit einer Größe von 0,5 ha aktiviert werden. 

 

Das Bestreben der Gemeinde ist es, die Aktivierungsquote langfristig deutlich zu erhöhen. Al-

lerdings muss darauf hingewiesen werden, dass Leerstände, Baulücken und geringfügig be-

baute Grundstücke in der Realität schwer aktivierbar sind. Es kann davon ausgegangen wer-

den, dass nicht alle Innenentwicklungspotenziale zur Verfügung stehen bzw. auf dem Markt 

realisiert werden können.  

 

Auf Grund dessen wird von rund 10 %, d.h. 1,0 ha verfügbaren Grundstücken ausgegangen, 

die einen Teil des Wohnbaulandbedarfes decken können. 

 

Jeder Erhöhung der für diese Berechnung angenommene Aktivierungsquote der Innenent-

wicklungspotenziale wird von der Gemeinde im Sinne einer verstärkten Innenentwicklung aus-

drücklich gewünscht und angestrebt. 

 

 

Unter Berücksichtigung dieser rechnerischen Annahme verbliebe demzufolge 

ein restlicher Wohnbauflächenbedarf von ca. 7,5 ha für die nächsten 14 Jahre 

(errechnet: 8,5 ha Bedarf ς aktivierbar 1,0 ha = 7,5 ha), der durch Aktivierung 

weiterer Flächenpotenziale oder durch neue Darstellungen von Wohnbauflä-

chen im FNP zu decken wäre. 
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4.2 BAULICHE ENTWICKLUNG 

4.2.1 Neudarstellung von Wohnbauflächen 

4.2.1.1 Vorgehensweise 

Wie die Berechnung unter Punkt 4.1 gezeigt hat, kann der prognostizierte Wohnbauflächen-

bedarf durch die Nachverdichtung der bereits bebauten Flächen oder durch Aktivierung von 

Baulücken und Leerständen nicht vollständig gedeckt werden. 

 

Es ist deshalb für die Deckung des Bedarfes der nächsten 15 Jahre notwendig, im Gemeinde-

gebiet neue Wohnbauflächen darzustellen. Dabei gilt es jedoch vorrangig weiterhin primär 

Innenentwicklungspotenziale zu aktivieren und mit den dargestellten Potenzialflächen im Au-

ßenbereich sparsam und bedarfsorientiert umzugehen. 

 

Im Zuge der Bearbeitung der Neuaufstellung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes 

wurden folgende Potenzialflächen für die anfängliche Betrachtung und Diskussion aufgenom-

men:  

 

Fläche Ortsteil Größe 

PD 1 (BBP "Am Bachfeld 2") 

Poppendorf 

0,5 

PD 2 0,8 

PD 3 (ES "Am Baumfeld") 0,4 

PD 4 0,4 

PD 5 0,8 

OD 1 (BBP "Bergfeld") 

Oesdorf 

1,6 

OD 2 0,3 

OD 3 (Innenbereich) 0,3 

OD 4 0,4 

HB 1 

Heroldsbach 

0,4 

HB 2 0,8 

HB 3 0,7 

HB 4 0,7 

HB 5 0,5 

HB 6 (BBP "Steigäcker II") 1,0 

HB 7 (BBP "In der Hub 2") 2,9 

HB 8 3,0 

HB 9 2,2 

HB 10 2,0 

Gesamt: 19,7ha 

 

Bei den gelb markierten Flächen handelt es sich um unbebaute Potenzialflächen, die entweder 

Teil von Bebauungsplänen in Aufstellung, von rechtskräftigen Bebauungsplänen, Einbezie-

hungssatzungen oder Innenbereichsflächen nach § 34 BauGB sind. 
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Diese werden als geplante Wohnbauflächen in die Neuaufstellung des Flächennutzungs- und 

Landschaftsplanes übernommen. Die 7 Potenzialflächen mit einer Flächengrößen von 7,2 ha 

(Bruttofläche) decken bereits einen größeren Teil des Wohnbauflächenbedarfs. Diese sind: 

 

Fläche PD 1: Bebauungsplan "Am Bachfeld 2" (OT Poppendorf); in Aufstellung 

 
 

Fläche PD 3: Einbeziehungssatzung "Am Baumfeld" (OT Poppendorf); rechtswirksam (2022) 

 
 

Fläche OD 1: Bebauungsplan "Bergfeld" (OT Oesdorf); in Aufstellung 

 

  



Neuaufstellung Flächennutzungs - und Landschaftsplan Gemeinde Heroldsbach  

Begründung 

 

 
73 

 

Fläche OD 3: Innenbereich nach § 34BauGB (OT Oesdorf) 

 
 

Fläche HB 5: Bebauungsplan "Kummertsreuth III" (HO Heroldsbach); in Aufstellung 

 
 

Fläche HB 6: Bebauungsplan "Steigäcker II" (HO Heroldsbach); rechtskräftig (2021) 

 
 

Fläche HB 7: Bebauungsplan "In der Hub II" (HO Heroldsbach); in Aufstellung 
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Damit verblieben in der Diskussion noch 12 Flächenpotenziale in einer Größenordnung von 

12,5 ha: 

 
PD 4: 0,4 ha PD 5: 0,8 ha PD 2: 0,8 ha 

 
OD 2: 0,3 ha OD 4: 0,4 ha 
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HB 1: 0,4 ha HB 2: 0,8 ha HB 3: 0,7 ha HB 4: 0,7 ha HB 8: 3,0 ha HB 9: 2,2 ha HB 10: 2,0 ha 

 

Die Flächenpotenziale wurden in der Folge von Seiten der Planungsbüros u.a. bezüglich ihrer 

städtebaulichen Eignung, naturschutzfachrechtlicher Aspekte und potenzieller Herausforde-

rungen hinsichtlich Erschließung und anderer Restriktionen bewertet. 

 

In der Sitzung vom 24.04.2024 hat der Gemeinderat von Heroldsbach beschlossen, die Flächen 

PD 2 (0,8 ha) und HB 10 (2,0 ha) als zusätzliche, potenzielle Entwicklungsflächen aufzuneh-

men. Diese werden im folgenden Kapitel 4.2.1.2 und 4.2.1.3 näher erläutert. 

 

Bei einem prognostizierten Wohnbauflächenbedarf von 8,5 ha (7,5 ha abzüglich der Aktivie-

rungsquote der Innenentwicklungspotenziale) in den nächsten 14 Jahren nimmt die Gemeinde 

Heroldsbach für die Neuaufstellung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes insgesamt 

10,0 ha Flächenpotenziale auf, d.h. überschreitet den prognostizierten Bedarf leicht. Dabei 

werden zwei Flächen neu dargestellt, die sich im Innenbereich befinden (HB 10) bzw. ein logi-

sche Ortsabrundung darstellen (PD 2). 

 

Bei der Angabe der Flächengröße wird die reine Flächengröße (Bruttofläche) betrachtet. Dabei 

bleiben u.a. mögliche Maßnahmen des Immissionsschutzes (z.B. Lärmschutzwälle) sowie die 

Anlage von Verkehrsflächen oder Flächen für Regenrückhaltebecken und somit die dadurch 

entstehenden Flächenverluste unberücksichtigt.  
































































